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Gerhard Bosch

Das deutsche Sozialmodell in der Krise

Die Entwicklung vom inklusiven zum exklusiven 
Bismarck’schen Sozialstaat

Zusammenfassung

In den letzten 20 Jahren ist das deutsche Sozialsystem in hohem 
Tempo umgebaut worden. Fortschritt und Sozialabbau lagen eng 
beieinander. Insgesamt ist das Sozialmodell durch den wachsenden 
Niedriglohnsektor exklusiver geworden, nicht zuletzt weil im 
Bismarck‘schen deutschen Sozialsystem viele Leistungen an den 
vorherigen Verdienst anknüpfen. 

Die Integration der ostdeutschen Bevölkerung in das westdeutsche 
Sozialsystem, die Einführung der Pflegeversicherung und des 
Gesundheitsfonds in der Krankenversicherung waren beachtliche 
sozialpolitische Reformleistungen. Weitreichende Auswirkungen 
auf das Sozialsystem hatten aber auch die Erosion des deutschen 
Tarifsystems und die Deregulierung des Arbeitsmarktes durch die 
Hartz-Gesetze. Die Absenkung des Rentenniveaus wird infolge der 
raschen Expansion des Niedriglohnsektors zu wachsender Altersarmut 
führen. Trotz wachsender Frauenerwerbstätigkeit kommt die Reform 
des deutschen Familienmodells nur mühsam voran, da das alte 
Alleinernährermodell noch massiv subventioniert wird. 

Notwendig ist ein Pfadwechsel zu einem inklusiven Bismarck‘schen 
Sozialstaat mit hoher Tarifbindung, besserer Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und mehr Bildungsinvestitionen.

Aktuelle Forschungsberichte des Instituts Arbeit und Qualifikation
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1. Einleitung1

In der vergleichenden Forschung zu Wohlfahrtsstaaten gilt das deutsche Sozialmodell 
als Referenzenmodell für einen konservativen Sozialstaat, der in der sozialen Sicherung 
auf die Aufrechterhaltung von Statusunterschieden und zusätzlich durch seine starke 
Orientierung an der christlichen Soziallehre auf die Aufrechterhaltung traditioneller Fa-
milienformen mit einem männlichen Alleinverdiener ausgerichtet ist (Esping-Andersen 
1990). Im Unterschied zum überwiegend steuerfinanzierten universalistischen skandi-
navischen Sozialmodell basiert es stärker auf Sozialversicherungen, die in der Tradition 
Bismarcks nur Lohnabhängige versichern. Der Zugang zu den Versicherungsleistungen 
sowie ihre Höhe und Qualität hängen somit von der Position auf dem Arbeitsmarkt 
ab. Ehefrauen und Kinder werden über den erwerbstätigen Mann abgesichert, was al-
lerdings erst lange nach Bismarck durchgesetzt wurde. Selbständige sind entweder auf 
berufsbezogene Sicherungssysteme angewiesen, die vor allem in den Freien Berufen 
(Ärzte, Rechtsanwälte etc.) mit ihren eigenen Kammersystemen zu finden sind, oder auf 
Eigenvorsorge, die Familie oder im Bedarfsfall auf staatliche Grundsicherung angewie-
sen sind.

Mit den Sozialversicherungen ist allerdings nur ein Ausschnitt des deutschen Sozial-
modells beschrieben. Zentrale weitere Pfeiler des deutschen Sozialmodells sind das 
Lohnsystem, die Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen, die universalistische 
bedarfsabhängige Sozialhilfe und Grundsicherung, die Familienpolitik und der öffent-
liche Dienst mit seinen vorwiegend kommunal organisierten sozialen Diensten. Hinzu 
kommt ein komplexes System des Finanzausgleichs zwischen den Bundesländern und 
Kommunen mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft, um gleiche Lebensbedingungen in 
allen Landesteilen zu gewährleisten.  

Inwieweit der Sozialstaat dazu beiträgt, soziale Probleme in unterschiedlichen Lebens-
phasen zu vermeiden, zu mildern oder zu kompensieren, lässt sich erst durch das Zu-
sammenwirken dieser unterschiedlichen Bausteine des deutschen Sozialmodells ver-
stehen (Lehndorff u.a. 2009). Im Zusammenwirken mit einem inklusiven Lohnsystem 
führen Sozialversicherungen nur zu geringen Statusdifferenzierungen und leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Abbau von Armut. Bis Mitte der 1990er Jahre hat sich über das 
damals inklusive Lohnsystem eine im internationalen Vergleich breite Mittelklasse mit 
nur geringer Einkommensungleichheit herausgebildet, deren Lebensstandard über die 
Sozialversicherungen auch bei längerer Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Alter gesi-
chert war. 

1 Dieser Beitrag ist im Rahmen eines Projekts der Internationalen Arbeitsorganisation zum euro-
päischen Sozialmodell entstanden. Eine modifizierte Fassung ist auf Englisch erschienen: Bosch, 
Gerhard 2015: The German welfare state: From an inclusive to an exclusive Bismarckian model. 
In: Vaughan-Whitehead, Daniel (Hrsg.): The European Social Model in Crisis: Is Europe losing 
its soul? Cheltenhham [u.a.]: Elgar, S. 175-229
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Aufgrund solcher institutioneller Komplementaritäten möchte ich im Unterschied zu 
Esping-Andersen, dessen Kritik an der Orientierung am Alleinernährermodell ich aller-
dings teile, das deutsche Sozialmodell der Nachkriegszeit als inklusiven Bismarck‘schen 
Wohlfahrtsstaat bezeichnen. Bei den abhängig Beschäftigten gibt es nur für die Beam-
ten im öffentlichen Dienst ein Sondersystem. Aufgrund dieses universalistischen Cha-
rakters schützen die Sozialversicherungen die große Mehrheit der Bevölkerung bis hin 
in die obere Mittelschicht vor Risiken. Diese breite Ausstrahlung des deutschen Wohl-
fahrtsstaates erklärt auch die hohe Akzeptanz des Sozialsystems in der Bevölkerung. 
Auf der politischen Ebene hat dies dazu geführt, dass wegen des hohen potentiellen 
Konfliktpotentials die meisten großen Sozialreformen im Konsens der großen Parteien 
durchgeführt wurden.  

Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern kann man in Deutschland we-
der im Rückblick auf die letzten Jahre nach der Finanzkrise noch auf die 20 Jahrzehnte 
vor der Finanzkrise von einem reinen Sozialabbau sprechen. Zu beobachten war eine 
Kombination von Ab-, Auf- und Umbau von Sozialleistungen. Einerseits sind wichtige 
neue Sozialleistungen beschlossen worden, wie die Einführung einer Pflegeversicherung 
oder eines Elterngeldes nach schwedischem Vorbild. Zudem konnten in der Finanzkrise 
trotz eines drastischen Einbruchs der Produktion durch eine aktive Arbeitsmarktpo-
litik und eine Revitalisierung des sozialen Dialogs zwischen dem Staat und den Sozi-
alpartnern Entlassungen vermieden werden. Andererseits hat es drastische Einschnit-
te vor allem in der Alterssicherung und in der Arbeitslosenversicherung gegeben und 
der Arbeitsmarkt wurde mit den Hartz-Gesetzen in beträchtlichem Maße dereguliert. 
Zudem erodierte das bislang so inklusive Lohnsysteme durch die Deregulierung von 
Produktmärkten, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Dienstleistungen 
sowie veränderte Verhaltensweisen von Unternehmen und Unternehmensverbänden, 
die zunehmend die Chance zum Ausstieg aus dem sozialen Dialog und aus kollektiven 
Lohnverhandlungen in den Betrieben und Branchen nutzten, in denen die Gewerk-
schaften schwach sind. Durch die zunehmende Einkommensungleichheit lockerten sich 
die positiven Komplementaritäten zwischen den unterschiedlichen Pfeilern des deut-
schen Sozialmodells (Hall/Soskice 2001: 17) erheblich. Die wachsenden Einkommens-
unterschiede im Erwerbssystem führen in Versicherungssystemen zwangsläufig auch 
zu einer Differenzierung der einkommensabhängigen Sozialleistungen, vor allem der 
Renten- und Arbeitslosenunterstützung. Da der Staat gleichzeitig zunehmend geringe 
Löhne und Leistungen der Sozialversicherung aufstocken muss, gewinnen Forderungen 
nach Mindestsicherungen sowohl im Erwerbs- als auch im Sozialsystem zunehmend an 
Bedeutung.

Infolge der kumulativen Wirkungen der Veränderungen im Sozial- und im Lohnsystem 
kann man von einem Systemwandel in Richtung eines dualistischen Sozialmodells oder 
eines zunehmend exklusiven Bismarckschen Modells sprechen. Die Vorzüge des alten 
Modells gelten zwar immer noch für eine im internationalen Vergleich weiterhin brei-
te, aber gegenüber den frühen 1990er Jahren früher doch geschrumpfte Mittelschicht. 
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Ein wachsender Teil der Bevölkerung ist daher auf die Grundsicherungssysteme ange-
wiesen, in denen Leistungen nur nach Bedürftigkeit gewährt werden. Angesichts des 
heute inflationären Gebrauchs des Begriffs „Dualisierung“, durch den die weiterhin be-
trächtlichen Unterschiede zwischen Ländern in der Einkommensverteilung und in der 
Armutsgefährdung verloren gehen, wird es darauf ankommen, die Dimensionen der 
Armutsgefährdung genau zu beschreiben. 

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung des deutschen Sozialmodells in der Nach-
kriegszeit dargestellt (Abschnitt 2). Es folgt eine Analyse des Sozialbudgets und seiner 
Finanzierung (Abschnitt 3). Anschließend werden wichtige Säulen des deutschen Sozi-
almodells und seine Veränderungen in den letzten 20 Jahren analysiert. Ich beginne mit 
einer Analyse der Reformen in der Arbeitsmarktpolitik (Hartz-Gesetze), dem damit zu-
sammenhängenden Wandel des deutschen Lohnsystems hin zu einem exklusiven Mo-
dell mit einem hohen Niedriglohnsektor und der Einführung von Branchenmindestlöh-
nen (Abschnitt 4). Es folgt eine Darstellung der Veränderungen in der Alterssicherung, 
die von der Abschaffung des Vorruhestands, über Absenkungen des Rentenniveaus und 
die Einführung einer privaten kapitalgedeckten Rente bis hin zur Erhöhung des Ren-
tenalters auf 67 Jahre reicht (Abschnitt 5). Anschließend werden die Veränderungen in 
der deutschen Familienpolitik (Abschnitt 6) und der Krankenversicherung (Abschnitt 
7) sowie die Einführung der Pflegeversicherung (Abschnitt 8) und die Funktionsmecha-
nismen und Auswirkungen des regionalen Finanzausgleichs und die Rolle der Sozial-
versicherungen im regionalen Ausgleich (Abschnitt 9) dargestellt. Zum Abschluss wird 
das deutsche „Beschäftigungswunder“ in der Finanzkrise untersucht, das erst durch 
eine Wiederbelebung des traditionellen deutschen Sozialdialogs zwischen den Sozial-
partnern und der Regierung möglich wurde.

2. Der Aufbau des Sozialstaats nach dem zweiten Weltkrieg

Die Grundlagen für die deutschen Sozialversicherungen wurden von Bismarck zwi-
schen 1883 und 1889 mit der Einführung der Kranken-, Unfall- und Altersversiche-
rung gelegt. Das Leistungsniveau war damals allerdings noch sehr gering. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurden erstmals autonome Tarifverhandlungen jedoch mit staatlicher 
Zwangsschlichtung anerkannt und die betriebliche Mitbestimmung mit der Einrich-
tung von Betriebsräten institutionalisiert. Hinzu kamen ein nationales Fürsorgesystem 
(1924), das die meist kommunale Armenfürsorge ersetzte, und die nationale Arbeits-
losenversicherung (1927), die die vielen lokalen, meist gewerkschaftlichen Unterstüt-
zungsvereine, ablöste. 

Damit waren zwar die Grundstrukturen des künftigen Sozialmodells entwickelt. Der ei-
gentliche Ausbau des Sozialstaates erfolgte allerdings erst nach dem zweiten Weltkrieg. 
Erst dann wurden Leistungs- und Universalitätsniveaus erreicht, die die Bezeichnung 
inklusiver Bismarck‘scher Wohlfahrtsstaat rechtfertigen. Die Sozialleistungsquote, die 
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1913 erst bei 3,1% und 1938 bei 6,0% des Bruttosozialprodukts lag (Teppe 1977: 195), 
stieg bis 1950 auf 19%, da die hohen sozialpolitischen Folgeprobleme des Krieges, wie 
Vertreibung, Obdachlosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit etc., erheblich bes-
ser als nach dem ersten Weltkrieg sozialpolitisch abgefedert wurden. Trotz eines umfang-
reichen Ausbaus des Sozialstaats stieg die Sozialleistungsquote bis 1970 nur auf 23,3% 
an, da durch die hohen Wachstumsraten die Einnahmen überproportional stiegen und 
durch den Abbau der Arbeitslosigkeit die Ausgaben für Arbeitslose sanken. Das änderte 
sich mit der ersten Ölkrise 1975. Die Arbeitslosenquote stieg an und der Sozialleistungs-
anteil wuchs auf 28,8%. Durch die ersten Sparprogramme, wie etwa Kürzungen bei der 
Arbeitslosenunterstützung und den Unterhaltszahlungen für berufliche Weiterbildung 
von Arbeitslosen, wurde die Quote bis 1990 auf 25,8% gesenkt, um nach der Wieder-
vereinigung infolge der Integration der ostdeutschen Bevölkerung in das westdeutsche 
Sozialsystem und der vereinigungsbedingten langfristig verfestigten hohen Arbeitslo-
sigkeit ein neues Höchstniveau von 32,9% im Jahre 2003 zu erreichen. Durch den lan-
ganhaltenden Boom bis zur Finanzkrise sank die Sozialleistungsquote auf unter 30%, 
stieg dann in der Finanzkrise im Jahre 2009 wieder auf das Niveau von 2003 an. 

Der Ausbau des Sozialstaats in der Nachkriegsordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land hat sich auch in der Rechtsordnung niedergeschlagen. Mit dem Grundgesetz 
von 1949 erhielt das sogenannte „Sozialstaatsprinzip“ Verfassungsrang. Darin wurde 
Deutschland als ein „demokratischer und sozialer Bundestaat“ beschrieben (Artikel 
20 Abs. 1 GG). Weiterhin wurden soziale Grundrechte in der Verfassung verankert, 
wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen oder die Verpflichtung des Staates, 
Ungleichbehandlungen abzubauen und die Familie zu schützen und für die Gleichheit 
der Lebensbedingungen in den unterschiedlichen Regionen zu sorgen. Zwar sind das 
Sozialstaatsgebot und die weiteren Grundwerte inhaltlich unbestimmt, in der Recht-
sprechung waren sie aber mehrfach Bezugspunkt des Verfassungsgerichts in zentralen 
Entscheidungen und setzen dem Sozialabbau Grenzen (Bäcker u.a. 2010a: 72). Zuletzt 
urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Unterstützungssätze und die Berech-
nungsmethoden in der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitslose gegen das 
Sozialstaatsgebot und die Würde des Menschen verstießen und somit verfassungswidrig 
seien. Die Sätze mussten in einem transparenten Verfahren neu berechnet und in der 
Folge leicht erhöht werden. Das Verfassungsgericht hat sich hier und in vielen anderen 
sozialpolitischen Fragen zum zentralen Akteur bei sozialpolitischen Richtungsentschei-
dungen entwickelt. 
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Die wichtigsten Pfeiler des deutschen Sozialmodells haben sich in der Nachkriegszeit 
bis zur Wiedervereinigung wie folgt entwickelt:

 • Das Tarifvertragsgesetz von 1949 sicherte die Autonomie der Tarifpartner bei der 
Lohnsetzung und vieler anderer Arbeitsstandards, wie etwa der Arbeitszeit, ohne 
staatliche Zwangsschlichtung. Durch die Gründung starker Einheitsgewerkschaften 
auf Branchenebene konnte dieser Autonomiespielraum wirkungsvoll genutzt wer-
den.

 • Durch das Kündigungsschutzgesetz von 1951, das Lohnfortzahlungsgesetz im 
Krankheitsfall von 1969 und weitere Arbeitsgesetze wurde der Schutz der Beschäf-
tigten in den Unternehmen ausgebaut. Häufig folgte die Gesetzgebung dabei Pilot-
abschlüssen der Tarifpartner in einzelnen Branchen, wie etwa bei der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall. 

 • Mit dem Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 und dem Betriebsverfassungsge-
setz von 1952 wurde die Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen instituti-
onalisiert. Durch die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 1972 
und das Mitbestimmungsgesetz von 1976 wurden die Mitbestimmungsrechte der 
Beschäftigten ausgebaut.

 • 1957 wurde die dynamische Rente eingeführt, die eine automatische Anpassung der 
Renten an die allgemeine Lohnentwicklung vorsieht.

 • Die finanziellen Transfers an die Familie wurden 1954 mit dem Kindergeldgesetz 
und 1958 mit der Einführung des Ehegattensplittings ausgebaut. Zuvor hatte das 
Bundesverfassungsgericht die gemeinsame Veranlagung der Ehepartner wegen ei-
nes Verstoßes gegen das Gebots des Schutzes der Familie für verfassungswidrig er-
klärt, da verheiratete Partner höhere Steuersätze als Unverheiratete zahlen mussten.

 • 1961 wurden unterschiedliche Gesetze zur Fürsorge im Bundessozialhilfegesetz zu-
sammengefasst. Da viele der früheren kommunalen Fürsorgeleistungen in die So-
zialversicherungen verlagert worden waren, sollte sich die neue Sozialhilfe auf die 
Hilfe in besonderen Lebenslagen, wie etwa Pflege, Behinderung oder auch Kinder-
reichtum bei geringem Einkommen konzentrieren. Der paternalistische Begriff der 
„Fürsorge“ wurde durch das Konzept der „Hilfe“ abgelöst, die ein selbständiges Le-
ben ermöglichen sollte. Massenhafte Bedürftigkeit infolge von Langzeitarbeitslosig-
keit wurde angesichts der Vollbeschäftigung nicht mehr als Problem gesehen.   

 • Die aktive Arbeitsmarktpolitik wurde 1969 mit dem sogenannten Arbeitsförde-
rungsgesetz begründet, das eine Vielzahl neuer Arbeitsmarktinstrumente, wie die 
systematische Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen vorsah. Es 
wurde in der Folge in fast jährlichem Rhythmus der Finanzlage sowie neuen arbeits-
marktpolitischen Problemen, aber auch den wechselnden Sichtweisen der jeweiligen 
Regierungen angepasst. 
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 • Das Verfassungsziel gleicher Lebensbedingungen in allen Landesteilen erforderte 
einen Finanzausgleich zwischen den Bundesländern. Bei der Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland stimmten die politischen Parteien darin überein, dass Län-
der und Bund dabei gleichberechtigt und finanziell unabhängig voneinander sein 
sollten. Man wollte weder die Konzentration der Finanzhoheit in den Ländern, wie 
im Fürstenstaat des Kaiserreichs, der den Zentralstaat zum Kostgänger werden ließ, 
noch die Konzentration auf den Zentralstaat, wie in der Weimarer Republik, der die 
Länder zu Kostgängern werden ließ, wiederholen. Mit dem Länderfinanzausgleich 
von 1949 und den Reformen von 1955 und 1969 wurde ein einheitliches Steuersys-
tem mit festen Anteilen des Bundes und der Länder an der finanzstarken Einkom-
mens-, Köperschafts- und Umsatzsteuer vereinbart. Hinzu kam ein Finanzausgleich 
zwischen finanzstarken und -schwachen Ländern. 

Einige der Grundpfeiler des deutschen Sozialmodells der Nachkriegszeit sind Ergeb-
nis teilweise heftiger sozialer Konflikte. Das gilt insbesondere für die Mitbestimmung 
in Unternehmen und Betrieben und einige der tariflichen Arbeitsstandards, wie die 
35-Stundenwoche in der Metallindustrie. Die Konflikte endeten jedoch mit sozialen 
Kompromissen, die über die Jahre weithin akzeptiert wurden, was Dahrendorf als eine 
der Stärken der „Institutionalisierung des Klassenkonflikts“ (Dahrendorf 1957) sah.  

Auch wenn der Ausbau des Sozialstaates keinem Masterplan folgte, der nur im Konsens 
umgesetzt wurde, lassen sich einige übergreifende Grundprinzipien des deutschen So-
zialstaatsmodells erkennen. Als erstes ist das Subsidiaritätsprinzip zu nennen, nach dem 
der Staat nur eingreift, wenn untergeordnete Einheiten der Gesellschaft, wie das Indivi-
duum, die Familie oder die Tarifpartner sich nicht selbst helfen können. Als zweites hat 
sich mit der Rentenreform von 1957 das Prinzip der Sicherung des erreichten Lebens-
standards etabliert, nach dem bei Arbeitslosigkeit, Rente oder Krankheit die Geldleis-
tungen an das vorherige Verdienstniveau anknüpfen. Als drittes ist das Prinzip der glei-
chen Lebensbedingungen in allen Landesteilen zu nennen, das nicht alleine über den 
Länderfinanzausgleich gesichert wurde, sondern auch über die Tarifpolitik, die trotz re-
gionaler Tarifverhandlungen in vielen Branchen, nur relative geringe regionale Lohndif-
ferenzen zuließ, sowie auch den regionalen Ausgleich über die Sozialversicherungen, der 
nach der Wiedervereinigung an Bedeutung gewann. Als viertes Prinzip ist schließlich 
equal pay für vergleichbare Arbeit in einem Betrieb zu nennen, das schon vor den EU-
Direktiven vor allem für die Bezahlung von ausländischen Arbeitern, Frauen (allerdings 
erst ab Ende der 1960er Jahre) sowie Befristet- und Teilzeitbeschäftigten prägend war. 
Im Unterschied zu den skandinavischen Ländern mit ihrer solidarischen Lohnpolitik 
wurde das equal pay Prinzip allerdings nicht betriebsübergreifend konzipiert, wodurch 
die hohen Branchenunterschiede in der Entlohnung aufrechterhalten werden konnten. 
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3. Struktur und Finanzierung des Sozialbudgets

Die deutschen Sozialversicherungen werden durch ein Umlagesystem finanziert und 
verfügen nur über eine Liquiditätsreserve, um kurzfristige Schwankungen auszuglei-
chen. Es galt das Prinzip der Parität, nach dem Arbeitgeber und Beschäftigte jeweils ei-
nen gleichen Prozentsatz des Bruttolohns als Beitrag zahlen. Nur die Unfallversicherung 
und das Konkursausfallgeld für Beschäftigte werden über eine reine Arbeitgeberumlage 
finanziert. Steuerfinanzierte Zuschüsse des Staates sind die zweite große Finanzierungs-
quelle. Aus Steuereinnahmen werden die bedürftigkeitsorientierte Grundsicherung, 
die Sozialleistungen für die Beamten sowie die beträchtlichen Zuschüsse für die nicht 
durch Beiträge gedeckten Ausgaben der Sozialversicherungen finanziert. Es handelt sich 
hier vor allem um abgeleitete Leistungen an Familienmitglieder, wie die Leistungen der 
Krankenversicherung an nicht beitragspflichtige Ehepartner und Kinder sowie die Hin-
terbliebenenrenten.  

Durch den Ausbau der Sozialversicherungsleistungen in der Nachkriegszeit und die Er-
höhungen der durchschnittlichen Beiträge für Beschäftigte und Arbeitgeber von 26,5% 
1970 der Bruttolohnsumme auf bis zu 42,1% 2003 (Bäcker u.a. 2010a: 125) wurde das 
Sozialbudget zu einem hohen Anteil über Sozialversicherungsbeiträge finanziert. 1991 
wurde das Sozialbudget zu 70,3% über Beiträge erbracht. Darin sind allerdings in der 
Kategorie „unterstellte Beiträge“ die gesetzlich verpflichtenden Arbeitgeberleistungen 
wie die Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, sowie freiwillige Arbeitgeberleistungen 
wie die betriebliche Altersvorsorge enthalten. Auch ohne diese „unterstellten Beiträge“ 
entfielen auf die Sozialbeiträge immer noch deutlich mehr als 50% der Einnahmen. Seit 
1995 kann man eine deutliche Abnahme der Arbeitgeberbeiträge beobachten, die durch 
eine leicht steigende Belastung der Versicherten, vor allem aber durch eine Zunahme 
des Staatsanteils kompensiert wurde (Tabelle 1). Die Senkung des Arbeitgeberanteils 
ist auf eine partielle Abkehr vom Prinzip der paritätischen Finanzierung sowie einen 
Abbau freiwilliger Sozialleistungen der Arbeitgeber in vielen Branchen zurückzuführen. 

Durch die Zunahme des steuerfinanzierten Staatsanteils ist die Finanzierung des deut-
schen Sozialstaats etwas näher an die der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten gerückt, 
wenngleich die Steuerquote 2007 in Schweden mit 47,3% der Gesamteinnahmen noch 
deutlich höher war (European Commission 2010). 

Das Sozialsystem ist im Vergleich zu privaten Versicherungen hocheffizient organisiert. 
Die Verwaltungsausgaben lagen 2011 bei einer Sozialleistungsquote von 29,9% bei nur 
1,1% des Bruttosozialprodukts. Der größte Teil der Ausgaben (ohne die Verwaltungs-
ausgaben) entfällt mit 40,2% auf die Alterssicherung der Versicherten und ihrer Hin-
terbliebenen. An zweiter Stelle folgen die Leistungen für Krankheit einschließlich der 
Pflege mit 33%, danach folgen Leistungen für Kinder, Invalidität und Arbeitslosigkeit. 
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Eine Reihe wichtiger Sozialausgaben werden nicht im Sozialhaushalt budgetiert. Zu nen-
nen ist das Ehegattensplitting mit seinen erheblichen Steuervergünstigungen für verhei-
ratete Paare, welches nicht im Sozialbudget zu den Leistungen für Ehegatten gezählt 
wird. 2009 betrugen die Steuererleichterungen durch das Ehegattensplitting 27 Mrd. € 
oder 1,1% des BSP. Es fehlen auch die Aufwendungen der Unternehmen für nicht gear-
beitete Stunden bei bezahlter Abwesenheit wegen Urlaub oder Feiertagen, die in der EU 
durch das Recht auf bezahlte Feiertage und einen Mindesturlaub von 20 Tagen pro Jahr 
ein wichtiges Element des Sozialmodells darstellen. Die Bedeutung dieser Rechte wird 
erst im Vergleich mit Ländern ohne solche Rechte, wie etwa den USA, voll ersichtlich. 

Seit 1991 ist es zu erheblichen Ausgabeverschiebungen gekommen. Die Ausgaben für 
Arbeitslosigkeit haben sich durch die Verbesserung der Beschäftigungssituation und 
Einschnitte in den Leistungen deutlich vermindert. Die Ausgaben für Krankheit sind 
nicht zuletzt durch die Einführung einer Pflegeversicherung gestiegen. Die Ausgaben 
für die Hinterbliebenenrenten sind ebenfalls durch Leistungskürzungen, aber auch 
durch eine verbesserte eigene Altersversorgung infolge längerer Erwerbstätigkeiten der 
nachrückenden Kohorten (vor allem der Frauen) gesunken, während die Leistungen 
für die Versichertenrenten durch die demografische Entwicklung zunahmen. Am un-
typischsten im europäischen Vergleich sind ohne Zweifel die Rückgänge der Ausgaben 
für Arbeitslosigkeit in und nach der Finanzkrise aufgrund der exzeptionellen Beschäfti-
gungssituation auf dem deutschen Arbeitsmarkt seit 2008.   
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Tabelle 1: Leistungen und Finanzierung des deutschen Sozialbudgets - Struktur in %

Sozialbudget 2014 1991 2000 2010 2011 2012 2013p 2014s

Finanzierung nach Arten 100 100 100 100 100 100 100

Sozialbeiträge 70,2 65,9 62,4 64,0 64,4 64,9 65,1

     der Arbeitgeber 42,1 38,3 33,5 33,9 34,3 34,6 34,8

 -Tatsächliche Beitrage 31,8 30,1 26,1 26,3 26,4 26,4 26,3

-unterstellte Beiträge 10,3 8,2 7,4 7,6 7,9 8,2   8,4

     der Versicherten 28,2 27,6 29,0 30,1 30,1 30,3 30,4

-Arbeitnehmer 23,8 22,6 21,6 22,4 22,5 22,7 22,8

-Selbstständige   1,1   1,2   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8

-Eigenbeiträge v. Empfängern 
soz. Leistungen   2,1   2,5   3,8   3,8   3,8   3,8   3,8

-Übrige   1,2   1,3   1,8   2,0   2,0   2,0   2,0

Zuschüsse des Staates 26,5 31,7 35,8 34,4 33,8 33,4 33,2

Sonstige Einnahmen   3,3   2,3   1,8   1,7   1,8   1,7   1,7

Leistungen nach           
Funktionen1 

100 100 100 100 100 100 100

Krankheit 32,6 29,8 32,5 33,3 33,8 34,4 35,0

Invalidität   7,7   8,1   7,8   7,9   8,0   8,0   8,0

Alter 29,9 32,7 33,1 33,2 33,1 32,6 32,3

Hinterbliebene 10,7 8,9   7,2   7,2   7,1   6,9   6,8

Kinder   7,8  10,2 10,3  10,5   10,6 10,6 10,6

Ehegatten   1,0   0,8   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3

Mutterschaft   0,4   0,3   0,4   0,3   0,3   0,3   0,3

Arbeitslosigkeit   8,5   7,5   5,8   4,6   4,2   4,1   3,9

Wohnen   1,0   1,1   2,3   2,2   2,1   2,1   2,1

Allgemeine Lebenshilfe   0,4   0,5   0,5   0,5   0,6   0,6   0,7

1 Ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben 
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung Datenstand Mai 2015 
p: vorläufig, s: geschätzt  
Quelle: BMAS Sozialbudget 2014: 14 



11

2015-02Forschung

4. Arbeitsmarktpolitik, Niedriglöhne und 
Branchenmindestlöhne

4.1 Die Hartz-Gesetze

Auslöser für die Hartz-Gesetze war die angebliche Ineffizienz der damaligen Bundesan-
stalt für Arbeit in der Arbeitsvermittlung. Die Bundesregierung berief eine Experten-
kommission unter Leitung des damaligen Arbeitsdirektors der Volkswagen AG, Peter 
Hartz, ein. Im August 2002 übergab Hartz im französischem Dom in Berlin dem dama-
ligen Bundeskanzler Schröder seinen Bericht mit der Aussage: „Heute ist ein guter Tag 
für die Arbeitslosen. Wir werden in zwei Jahren die Arbeitslosenzahl um 2,5 Millionen 
verringern“. 

Die Kernbotschaft im Hartz-Bericht war, eine neue Balance zwischen „Fördern und 
Fordern“ zu finden. Die Arbeitsmarktpolitik habe die Aufgabe, durch geeignete, an der 
individuellen Lebenslage und am Potenzial der Einzelnen orientierte Maßnahmen die 
Erwerbsfähigkeit der Betroffenen zu erhalten, zu verbessern oder wieder herzustellen. 
Dazu sei eine höhere Betreuungsdichte durch die Arbeitsbehörden notwendig, die in 
der Vergangenheit nicht zuletzt durch eine zu geringe Zahl von Vermittlungskräften 
vor der Masse der Arbeitslosen kapituliert habe. Im Gegenzug müsse man aber auch die 
Teilnahme der Arbeitslosen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und eine aktive 
Arbeitsplatzsuche einfordern können (Hartz-Kommission 2002: 45ff).  

Die Hartz-Kommission verkündete als zentrale Botschaft eine radikale Vereinfachung 
der Bürokratie für die Arbeitslosen. Es sollten Jobcenter geschaffen werden, die alle 
Leistungen für Arbeitslose aus einer Hand liefern und die Vermittlung erheblich verbes-
sern. Bislang waren zwei unterschiedliche Institutionen zuständig, die Bundesanstalt für 
Arbeit für das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe und die Kommunen für die 
Sozialhilfe. Es kam zu Aufgabenüberschneidungen, da auch die Kommunen versuchten, 
ihre Sozialempfänger in Arbeit zu bringen, um Ausgaben zu sparen. Zudem konnten 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe durch Sozialhilfe ergänzt werden, wenn sie un-
terhalb des Sozialhilfesatzes lagen.  

Ziel war es, Bürokratie von den Arbeitslosen fernzuhalten und in ein Back-Office zu ver-
bannen, die Organisation zu vereinfachen und dafür die Beratung und die Arbeitsmark-
tinstrumente zu verbessern. An den materiellen Leistungen für Arbeitslose sollte nichts 
verändert werden und die drei bisherigen Unterstützungsleistungen sollten beibehalten 
werden. Es handelte sich erstens um die einkommensabhängige Versicherungsleistung, 
das Arbeitslosengeld in Höhe von 63% bis 68% des Einkommens, zweitens um die eben-
falls einkommensabhängige, aber bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosenhilfe für Langzeit-
arbeitslose in Höhe von 53% bis 58% des Einkommens, und drittens um die Sozialhilfe, 
eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung für alle Langzeitarbeitslosen, die keine der 
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beiden anderen Leistungen erhielten. Während der Arbeitslosengeldbezug zeitlich be-
grenzt war, konnte die Arbeitslosenhilfe im Prinzip bis zum Rentenalter gezahlt werden 
und zuvor gut verdienenden Arbeitslosen einen Lebensstandard oberhalb der Sozialhil-
fe sichern.

Der erste Entwurf der Hartz-Gesetze sah tatsächlich die Einrichtung von „One-Stop 
Centers“ für alle Arbeitslosen vor, welche alle Leistungen aus einer Hand vergeben. In 
der Abstimmung im Parlament und mit der konservativen Mehrheit im Bundesrat ist 
von diesem Gedanken nichts (!) übrig geblieben. Das unerwartete Ergebnis war, dass 
es am Ende statt zwei Verwaltungsregimes mit drei Unterstützungsleistungen nun vier 
Verwaltungsregimes mit zwei Unterstützungsleistungen gab (Tabelle 2). Die einkom-
mensabhängige Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft und mit der Sozialhilfe zu dem 
neuen Arbeitslosengeld II verschmolzen, einer Grundsicherung mit einer Flatrate, die 
nicht mehr einkommensabhängig war. Dies war ein Bruch mit dem Prinzip der Siche-
rung des Lebensstandards. Arbeitslose ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld I oder Ar-
beitslose, die diesen Anspruch ausgeschöpft hatten, wurden alle gleich behandelt, unab-
hängig davon, ob sie eventuell lange Jahre erwerbstätig gewesen waren. 

Das Arbeitslosengeld II heißt heute in der Alltagssprache „Hartz IV“, da es mit dem 
vierten Hartz-Gesetz eingeführt wurde. Die Versicherungsleistungen (das neue Arbeits-
losengeld I) wurden von der neuen Bundesanstalt für Arbeit, die in Bundesagentur für 
Arbeit umbenannt wurde, verwaltet. Bei den Jobcentern für die Langzeitarbeitslosen 
mit dem Arbeitslosengeld II haben sich hingegen drei unterschiedliche Organisations-
formen entwickelt. 2005 bildeten 334 Gemeinden mit der örtlichen Bundesagentur für 
Arbeit gemeinsame Träger. In 69 Orten haben die Kommunen die Trägerschaft allei-
ne übernommen und erhalten von der Bundesagentur für Arbeit das aus Steuermitteln 
finanzierte Arbeitslosengeld II sowie die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik für die 
Langzeitarbeitslosen. In 21 Fällen konnten sich die Gemeinden und die Bundesagentur 
nicht auf eines der beiden anderen Modelle verständigen und übten die Aufgaben, wie 
zuvor, getrennt aus. 
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Tabelle 2: Verwaltungsregime und Unterstützungsleistungen für Arbeitslose 
(vor 2003) und nach den Hartz-Gesetzen (ab 2004) 

Verwaltungsregime Unterstützungsleistungen

passive Maßnahmen aktive Maßnahmen

vor 2003
Bundesanstalt für Arbeit

Sozialämter der Kommune

Arbeitslosengeld

Arbeitslosenhilfe

aktive Maßnahmen 
für alle registrierte 

Arbeitlose

Sozialhilfe

besondere Hilfen 
(Drogenberatung 

etc. z.T. auch 
Beschäftigungs-

maßnahmen) 

ab 2005

Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosengeld I
aktive Maßnahmen 
für Arbeitslose mit 

ALG I

2a.       gemeinsame Jobcenter

2b.       Optionskommunen
Arbeitslosengeld II

aktive Maßnahmen 
für Arbeitslose mit 

ALG II

2c.       getrennte Aufgaben-     

            wahrnehmung

Arbeitslosengeld II

Bundesagentur für 
Arbeit

aktive Maßnahmen 
für Arbeitslose mit 

ALG II

Sozialämter besondere Hilfen

Quelle: eigene Zusammenstellung

2007 erklärte das Bundesverfassungsgericht die gemeinsamen Jobcenter (2a in Tabelle 
2) für teilweise verfassungswidrig. Es handele sich um einen Eingriff in die kommunale 
Selbstverwaltung, die so im Grundgesetz nicht vorgesehen sei. 2010 wurden die Jobcen-
ter durch eine Verfassungsänderung grundgesetzkonform gestaltet. Weitere Kommunen 
erhielten die Möglichkeit, für eine eigene Trägerschaft zu optieren, wovon 41 Kommu-
nen Gebrauch machten. Da durch Gebietszusammenlegungen die ursprüngliche Zahl 
auf 67 geschrumpft war, wuchs die Zahl der Optionskommunen auf 118. Gleichzeitig 
wurde die getrennte Aufgabenwahrnehmung (2c in Tabelle 2) abgeschafft. 

Neben der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe gab es vor allem beim Arbeitslosengeld I 
deutliche materielle Verschlechterungen. Die maximale Dauer des Bezugs von Arbeits-
losengeld, die bei 12 Monaten, für Ältere über 50 Jahre je nach Alter aber zwischen 
14 und 32 Monate gestaffelt war, wurde für die über 50jährigen auf 15 bis 18 Monate 
verringert. Gleichzeitig wurden die Zumutbarkeitskriterien verschärft. Langzeitarbeits-
lose müssen nunmehr jede angebotene Arbeit bis zu 30% unter dem ortsüblichen Lohn 
akzeptieren. Zentral waren weiterhin die Deregulierungen bei der Leiharbeit und den 
Minijobs. Bei der Leiharbeit wurde die zeitliche Grenze für den Verleih an ein bestimm-
tes Unternehmen ganz aufgehoben und es wurden Abweichungen von der equal pay 
Regel durch Tarifverträge zugelassen. Minijobs sind bis zu einer bestimmten Einkom-
mensgrenze steuer- und sozialabgabenfrei; dies hat zur Konsequenz, dass verheiratete 
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Minijobber weiterhin über den Partner kostenlos krankenversichert sind und zudem 
die Steuerermäßigungen durch das Ehegattensplitting voll erhalten bleiben. Die Ein-
kommensgrenze für Minijobs wurde von 325 auf 400 € pro Monat erhöht, die bisherige 
Höchststundenzahl von 15 Stunden pro Woche wurde abgeschafft und Minijobs wur-
den auch als Nebenjobs zugelassen. Zusätzlich wurden einige neue arbeitsmarktpoliti-
sche Instrumente eingeführt, wie etwa Bildungsgutscheine anstelle der zuvor direkten 
Organisation und Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen oder die sogenannte Ich-
AG, ein Gründungszuschuss zur Förderung von selbständiger Tätigkeit. 

Darüber hinaus wurde im Bereich des Arbeitslosengeldes II eine sehr weite Definition 
von Arbeitsfähigkeit eingeführt. So gilt jeder, der drei Stunden täglich arbeiten kann, 
als arbeitsfähig. In vielen anderen Ländern gelten Personen mit so begrenzter Arbeits-
fähigkeit als erwerbsunfähig. Auf diese Weise werden also zum Teil auch Menschen, die 
eigentlich nicht arbeitsfähig sind, in das Hartz IV System geschoben. Die Gemeinden 
begrüßten dies, da es ihnen ermöglicht, Sozialhilfeausgaben zu sparen. Hinzu kommt, 
dass sich heute alle Erwerbsfähigen in einem Haushalt um Arbeit bemühen müssen. 
Wird heute ein männlicher Alleinverdiener, dessen Frau nicht arbeitet, arbeitslos, muss 
seine Frau ebenfalls Arbeit suchen, auch wenn sie viele Jahre lang nur Hausfrau war. 
Damit wird das traditionelle Familienmodell bei Langzeitarbeitslosen in Frage gestellt, 
während es bei Beschäftigten immer noch großzügig durch das Ehegattensplittung, ab-
geleitete Sozialversicherung und die Abgabenfreiheit bei Minijobs gefördert wird. Das 
traditionelle deutsche Familienmodell wurde durch eine Erwerbspflicht für Arbeitslose 
für den ärmeren Teil der Bevölkerung aufgekündigt. 

Mit den erheblichen materiellen Verschlechterungen in den Unterstützungsleistun-
gen für Arbeitslose sowie der Deregulierung von Leiharbeit und Minijobs schälte sich 
durch ein Gesetzgebungsverfahren ein zweites neues Paradigma der Arbeitsmarktpo-
litik, nämlich die „Vermittlung in Arbeit um jeden Preis“ heraus, das im Hartz-Bericht 
selbst nur eine untergeordnete Rolle spielte. Die bisherige soziale Sicherung von Ar-
beitslosen sowie Schutzvorschriften gegen prekäre Beschäftigungsformen wurden als 
entscheidendes Beschäftigungshindernis angesehen. Eigentlich gebe es genug Arbeits-
plätze, die jedoch wegen zu hoher Ansprüche der Arbeitslosen nicht besetzt würden. 
Die Arbeitslosen müssten deshalb ihre Ansprüche an die Jobs verringern. Es wurde als 
Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik gesehen, die Arbeitslosen in diese vorhandenen Jobs 
zu vermitteln, mithilfe positiver („Fördern“) Anreize aber eben auch mit harten Sankti-
onen („Fordern“). In diesem Zusammenhang kam kurz eine Diskussion zur Einführung 
eines Mindestlohnes auf. Man entschied sich dagegen, da man einen Niedriglohnsektor 
für unabdingbar hielt. Gerhard Schröder hat im September 2012 auf der Jahrestagung 
des Vereins für Sozialpolitik, der Konferenz der deutschen Volkswirte, betont, dass die 
Regierung damals einen Niedriglohnsektor schaffen wollte, damit auch die Geringqua-
lifizierten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben.



15

2015-02Forschung

4.2 Die Auswirkungen der Hartz-Gesetze

Gemeinsam mit der Einführung des Mindestlohns in Großbritannien gehören die 
Hartz-Gesetze wohl zu den am intensivsten evaluierten Sozialreformen. Die von der 
Regierung in Auftrag gegebenen Evaluationen setzten zum Teil jedoch zu früh an. Sie 
konnten nicht zu klaren Ergebnissen kommen, da die Wirkung der Instrumente durch 
das kaum zu unterschätzende Chaos der Reorganisationsprozesse überlagert wurde. 
Nach In-Kraft-Treten der Hartz-Gesetze Anfang 2004 blieb ein Jahr Vorbereitungszeit 
für die neuen Strukturen. Viele Millionen Leistungsempfänger mussten den neuen Sys-
temen zugeordnet werden und schätzungsweise fast 200 000 Beschäftigte der Bundes-
agentur für Arbeit und der Kommunen waren involviert und wurden neuen Organisa-
tionstrukturen und Aufgaben zugewiesen (Adamy 2012). 

Die meisten Evaluationsstudien, und dazu zählen alle von der Bundesregierung in Auf-
trag gegebenen Studien, untersuchten nur die Auswirkungen unterschiedlicher Aspekte 
der umfangreichen Organisationsreformen und der Auswirkungen einzelner arbeits-
marktpolitischer Instrumente. Diese Untersuchungen kombinierten, soweit dies die Da-
tenlage zuließ, qualitative Methoden der Fallstudien und Experteninterviews mit quan-
titativen ökonometrischen Kontrollgruppenansätzen, in denen die Wirkungen auf eine 
Treatmentgruppe mit Kontrollgruppen verglichen wurden. Kaum ernsthaft untersucht 
wurden hingegen die makro-ökonomischen Wirkungen. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 • Die Zahl der Transferempfänger nahm deutlich zu. Während Ende 2004 4,88 Mio. 
Personen entweder Sozial- oder Arbeitslosenhilfe bezogen, wuchs die Zahl der 
Transferempfänger im Bereich der neuen Grundsicherung Anfang 2005 auf 6,12 
Mio. Personen. Der größte Zuwachs entfiel auf Familienangehörige von ehemaligen 
Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfebeziehern (Kaltenborn/Schiwarov 2006). Zudem 
hat sich die Dunkelziffer verringert. 

 • Der Begriff Arbeitslosengeld II ist weniger diskriminierend als Sozial- oder Ar-
beitslosenhilfe. Er signalisiert eher einen Anspruch als eine Wohlfahrtsleis-
tung. Dadurch wurden Barrieren abgebaut und diese Leistung eher in An-
spruch genommen, was einige aus Scham vorher nicht getan haben. In den 
Folgejahren ist durch die Expansion des Niedriglohnsektors und der Minijobs mit 
geringer Stundenzahl der Personenkreis der Beschäftigten gestiegen, die ihr ge-
ringes Einkommen durch Arbeitslosengeld II aufstocken. Ihr Anteil wuchs von  
23,1 % der Transferempfänger 2007 auf 28,3% 2010 (Abbildung 1). 

 • Leistungskürzungen betrafen vor allem die ehemaligen Bezieher von Arbeitslosen-
hilfe und ältere Arbeitslose, die zusätzlich von der Verkürzung der Dauer des Ar-
beitslosengeldanspruchs betroffen waren. Verbessert haben sich Alleinerziehende 
und Personen, die zuvor Leistungen nicht beantragt hatten (Brussig/Knuth 2011: 11).
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Abbildung 1: Beschäftigte Arbeitslosengeld II-Bezieher 2007 - 2010

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011a) 

 • Aufgrund einer weiten Definition von Arbeitsfähigkeit und durch die Verbindung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nahm auch die Zahl der registrierten Arbeitslo-
sen zu. Dieser Hartz-Effekt auf die Arbeitslosenzahl wurde mit 350 000 Personen 
beziffert (BA 2006: 63). So gilt jeder, der drei Stunden täglich arbeiten kann, als ar-
beitsfähig. In vielen anderen Ländern gelten entsprechende Betroffene als erwerbs-
unfähig. Auf diese Weise werden also zum Teil auch Menschen, die eigentlich nicht 
arbeitsfähig sind, in das System geschoben. Dies machte es ungemein schwer, die 
Vermittlungsergebnisse zu verbessern.

 • Ein weiteres eingeplantes Resultat war, dass es heute nun ein disproportional klei-
nes System der Arbeitslosenversicherung und ein überdimensioniert großes System 
des Arbeitslosengeldes II gibt. Von den 2,9 Millionen Arbeitslosen im Mai 2013 wa-
ren 0,9 (32%) im Bereich der Arbeitslosenversicherung und 2,0 Millionen im Be-
reich der Grundsicherung (Hartz IV) registriert. Mit Familienangehörigen und den 
Nichterwerbsfähigen erhielten rund 6,2 Millionen Personen Unterstützung durch 
die Grundsicherung. Trotz des massiven Wirtschaftsaufschwungs seit 2005 ist die 
Zahl der Transferempfänger weitgehend konstant. 

 • Die Betreuung der Arbeitslosen hat sich in den letzten Jahren langsam verbessert. 
Vor 2003 kamen auf einen Beschäftigten im Arbeitsamt 250 Arbeitslose. Diese Re-
lation wurde bei den Jugendlichen nun auf 1:75 verringert, bei den Erwachsenen 
beträgt sie noch 1:150. Des Weiteren wurden auch die Prozesse reorganisiert. Vor 
allem die Arbeitslosenversicherung ist heute ein hochmoderner Betrieb mit effizien-
ten und schlanken Strukturen. 
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 • Zu dem Kernpunkt der Hartz-Philosophie, der Verbesserung der Vermittlungen, 
zeigen die Evaluationen keine eindeutigen Ergebnisse. Wir wissen deshalb bis heute 
nicht, ob das Kernanliegen der Hartz-Gesetze, die Verbesserung der Vermittlung, 
tatsächlich realisiert wurde. Die Evaluationen zeigen, dass viele Arbeitslose keine 
Beratung erhalten haben oder keine Eingliederungsvereinbarung mit ihnen abge-
schlossen wurde (Bäcker/Bosch/Weinkopf 2011). Der Abbau der Zahl der Arbeits-
losen seit 2005 entfiel weitgehend auf den Bereich des Arbeitslosengeldes I. 

 • Die neueingeführten Gutscheine für Weiterbildung oder private Vermittlungen er-
wiesen sich insbesondere bei Langzeitarbeitslosen als Fehlschlag. Langzeitarbeits-
lose können mit Gutscheinen oft wenig anfangen, da ihnen in den meisten Fällen 
nicht bekannt ist, welcher Weiterbildungsträger oder welche Vermittlungsagenturen 
für sie hilfreich sein könnten. Ein Gutscheinsystem setzt Konsumentensouveränität 
voraus, die man leider bei einem großen Teil der Langzeitarbeitslosen nicht vor-
aussetzen kann. Hinzu kommt, dass sowohl im Bereich des Arbeitslosengeldes I als 
auch beim Arbeitslosengeld II die neue Arbeitsmarktphilosophie des „Work First“ 
dazu geführt hat, dass längerfristige Weiterbildungsmaßnahmen mit einem berufli-
chen Abschluss kaum noch gefördert wurden. Vor den Hartz-Gesetzen galt eher die 
Auffassung, man müsse mehr in Arbeitslose investieren („Train First“) (Bosch 2012). 

 • Die Angst vor einem Abrutschen in Hartz IV hat bei den Arbeitslosen zugenommen 
und ihre Konzessionsbereitschaft erhöht. Unternehmen konnten Arbeitsplätze mit 
niedriger Entlohnung leichter besetzen (Kettner/Rebien 2007). 

 • Die Abgänge aus Arbeitslosigkeit haben sich seit 2005 deutlich erhöht. Da gleich-
zeitig aber auch die Zugänge in Arbeitslosigkeit trotz des Wirtschaftsaufschwungs 
gestiegen sind, ist die Fluktuationen zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
angewachsen Abbildung 2 zeigt die Abgangsraten (dunkle Kurve) und die Zugangs-
raten (helle Kurve) aus Erwerbstätigkeit. Der Grund für die verstärkte Fluktuation 
im wirtschaftlichen Aufschwung seit 2005 ist der Bedeutungsgewinn von Zeitverträ-
gen und Leiharbeit, die oft nur in Beschäftigung mit kurzer Dauer münden. 

 • Die beiden deregulierten Beschäftigungsformen, Leiharbeit und Minijobs, haben 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Zahl der Leiharbeiter hat sich von 300 000 
2003 auf rund 900 000 im Jahre 2011 erhöht, während die der Minijobber im glei-
chen Zeitraum von rund 5,5 Millionen auf 7,5 Millionen angewachsen ist. Besonders 
stark nahm die Zahl der Minijobber in einer Nebentätigkeit zu (von rund 1,2 Milli-
onen 2003 auf rund 2,6 Millionen im Jahre 2011).
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Abbildung 2:    Zugangsdaten in und Abgangsraten aus Erwerbstätigkeit

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011b: 15)

Am umstrittensten sind die Auswirkungen der Hartz-Gesetze auf das Beschäftigungs-
niveau. Die Hartz-Gesetze traten in Kraft, als die Bundesrepublik gerade eine tiefe Kri-
se verließ. Die Beschäftigung stieg im folgenden Aufschwung konjunkturbedingt stark 
an. Falls die Hartz-Gesetze einen Einfluss auf diese positive Beschäftigungsentwicklung 
gehabt haben, dann müsste entweder durch verbesserte Matching-Prozesse der Auf-
schwung beschäftigungsintensiver gewesen sein als im Aufschwung zuvor oder der Auf-
schwung durch die Hartz-Gesetze beschleunigt worden sein. 

Horn/Herzog-Stein (2012) haben die Beschäftigungsintensität von drei Konjunkturzy-
klen (199Q1 – 2001/Q1, 2005/Q2 – 2008/Q1 und 2009/Q2 bis zum aktuellen Rand) 
verglichen. Die Beschäftigungsintensität – d.h. die prozentuale Veränderung des Er-
werbstätigkeitsniveaus, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 1% wächst – lag im ersten 
Aufschwung bei 0,43% und in den beiden nachfolgenden Aufschwüngen lediglich bei 
0,35% bzw. 0,39%. Es lässt sich also eher eine Abschwächung als die versprochene Erhö-
hung der Beschäftigungsdynamik nach den Hartz-Gesetzen feststellen. Darüber hinaus 
hingen die beiden Aufschwünge nach den Hartz-Gesetzen fast gänzlich vom Export-
wachstum ab. Die Hartz-Gesetze hatten einen dämpfenden Einfluss auf die Lohnent-
wicklung, der sich allerdings vor allem auf den Dienstleistungsbereich konzentrierte mit 
nur geringen Effekten auf die Exportwirtschaft.  

Die Gründe für die günstige Beschäftigungsentwicklung in Deutschland in den letzten 
Jahren sind also nicht in den Hartz-Gesetzen zu finden. Sie sind Folge der langjähri-
gen Spezialisierung der deutschen Industrie auf Qualitätsprodukte, angetrieben durch 
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ein hohes Innovationstempo mit überdurchschnittlichen Investitionen in Forschung und 
Entwicklung sowie ein gutes System der Berufsausbildung. Hinzu kam, dass das deut-
sche Produktportfolio, mit seinen Schwerpunkten bei Investitionsgütern und Automo-
bilen auf die stark ansteigende Nachfrage aus den BRIC Staaten und anderen sich entwi-
ckelnden Ländern traf, so dass die deutsche Konjunktur nicht alleine vom europäischen 
Markt abhing. Die Hartz-Gesetze ermöglichten, selbst in dem starken Aufschwung 2005 
bis 2008 die deutsche Politik einer internen Abwertung in der Euro-Zone durch einen 
unterdurchschnittlichen Anstieg der Löhne und der Lohnstückkosten im Vergleich zu 
den anderen Euro-Ländern fortzusetzen (Stein/Stephan/Zwiener 2012). Da die Binnen-
nachfrage und folglich auch die Importe nicht mit dem Exportwachstum Schritt hielten, 
vergrößerten sich in der Folge die Handelsbilanzungleichgewichte in der Euro-Zone, was 
einer der wesentlichen Gründe für die Euro-Krise ist. Die Hartz-Gesetze haben somit in 
ihren Auswirkungen eine europäische Dimension. Vor allem ist diese Politik nicht belie-
big auf andere Länder übertragbar, da es nur bei Aufhebung der Gesetze der Mathematik 
möglich ist, dass alle Länder Exportüberschüsse erzielen.  

4.3 Niedriglöhne und Mindestlöhne

Seit Ende der 90er Jahre steigen die deutschen Löhne geringer als im Rest der EU. Ein 
zentraler Grund dafür ist die starke Ausweitung des Niedriglohnsektors, die vor den 
Hartz-Gesetzen einsetzte. Der Anteil der Niedriglöhner ist von 18,7% im Jahre 1995 
auf 24,4% aller Beschäftigten im Jahre 2013 gestiegen. Die Zahl der Niedriglohnbezie-
her wuchs dabei von 5,9 Millionen 1995 auf 8,1 Millionen 2013. Eine Besonderheit des 
deutschen Niedriglohnsektors ist seine starke Streuung nach unten, da wir keine wir-
kungsvollen Untergrenzen haben, die sehr niedrige Löhne verhindern. 6,3 Millionen 
Beschäftigte erhielten im Jahr 2013 einen Lohn unterhalb von 8,50 € und 2,5 Millionen 
verdienten sogar weniger als 6,00 € die Stunde (Kalina/Weinkopf 2015).

Fast der gesamte absolute Zuwachs entfiel auf Westdeutschland, fand also in ehemals 
durch hohe Tarifbindung geschütztem Gelände statt. Ein Blick auf die Entwicklung der 
um die Inflation bereinigten Lohnverteilung seit 1995 zeigt, dass die Lohnkonzentrati-
on um die Mitte der Lohnverteilung bröckelt und viele vormals gut bezahlte Tätigkei-
ten nach unten abgerutscht sind (Abbildung 3). Die Niedriglohnbeschäftigung verteilt 
sich nicht gleich auf alle Beschäftigten. Besonders betroffen von geringen Löhnen waren 
2013 jüngere Beschäftigte unter 25 Jahren (51,5%), befristete Beschäftigte (41,7%), Be-
schäftigte ohne Berufsausbildung (43,9%), Frauen (30,5%) und Ausländer (34,0%) (Ta-
belle 3). Am stärksten zugenommen hat die Betroffenheit von Niedriglöhnen seit 1995 
bei den Jugendlichen unter 25 Jahren (+12,4 Prozentpunkte), befristet Beschäftigten 
(+13,2 Prozentpunkte) und Ausländern (+15,4% Prozentpunkte). Von der individuellen 
Betroffenheit müssen wir wegen der unterschiedlichen Größe der Beschäftigtengruppen 
die Zusammensetzung der Niedriglohnbeschäftigten unterscheiden. So zählten im Jahr 
2013 30,5% der beschäftigten Frauen zu den Niedriglohnbeziehenden, sie machten aber 



20

2015-02Forschung

mit 61,9% fast zwei Drittel aller Geringverdiener aus (Tabelle 3). Eine Besonderheit des 
deutschen Niedriglohnsektors ist der geringe Anteil von Beschäftigten ohne eine Be-
rufsausbildung. Rund 80% der Personen im deutschen Niedriglohnsektor haben eine 
Berufs- oder Hochschulausbildung. Das Ziel der Hartz-Gesetze, die Beschäftigungs-
chancen der gering Qualifizierten zu verbessern, wurde verfehlt. 

Abbildung 3: Verteilung Stundenlöhne, Deutschland inflationsbereinigt 
(Basis = 1995) 1995, 2005 und 2012

Quelle: SOEP v29; Berechnungen des IAQ, Thorsten Kalina
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Tabelle 3: Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor* nach Beschäf-
tigtengruppen (Deutschland, alle abhängig Beschäftigten ohne 
Schüler/innen, Studierende, Rentner/innen, in %) 1995 und 2013

Kategorie
NL-Anteil in Kategorie Anteil am NL-Sektor

1995 2013 1995 2013

Qualifikation

ohne Berufsausbildung 29,0 43,9 25,3 23,6
mit Berufsausbildung 18,0 24,3 65,4 66,0
Universität/Fachhochschule 9,2 10,1 9,3 10,5

Geschlecht
Männer 12,8 18,4 39,8 38,1
Frauen 27,0 30,5 60,2 61,9

Alter

Unter 25 39,1 51,5 17,2 12,2
25 – 34 17,8 27,7 26,4 23,4
35 – 44 13,7 18,9 19,2 17,3
45 – 54 14,9 18,6 17,9 22,6
55+ 23,6 27,5 19,3 24,5

Nationalität
Deutsche 18,8 23,4 91,1 87,4
Ausländer/innen 18,6 34,0 8,9 12,6

Befristung
Befristet 28,5 41,7 11,5 22,2
Unbefristet 15,6 19,6 88,5 77,8

Arbeitszeitform
Vollzeit 13,3 15,2 53,5 41,1
Svp Teilzeit 20,3 22,4 18,7 19,9
Minijob 67,3 76,1 27,9 39,1

* < zwei Drittel des Medianlohnes pro Stunde 
Quelle: SOEP v30; Berechnungen des IAQ, Thorsten Kalina

Die Entwicklung des Niedriglohnsektors hat schon rund 10 Jahre vor den Hartz-Ge-
setzen begonnen. Ursachen waren Verhaltensänderungen der Unternehmen, die die 
hohe Arbeitslosigkeit nutzten, die Arbeitgeberverbände zu verlassen und aus der Tarif-
bindung auszuscheiden, und die Öffnung vieler ehemals öffentlicher Dienstleistungen 
(Post, Bahn, Nahverkehr etc.) für private Anbieter, die nicht tarifgebunden waren und 
mit Lohndumping gegen die staatlichen Unternehmen konkurrierten. 

Die Hartz-Gesetze haben diese Entwicklung nicht angestoßen, aber – wie erwähnt – 
verhindert, dass in dem starken Aufschwung ab 2005 Niedriglohnbeschäftigung abge-
baut wurde. Den wichtigsten Einfluss hatten dabei die beiden mit den Hartz-Gesetzen 
deregulierten Beschäftigungsformen, die überwiegend schlecht entlohnt werden. Bei 
den Minijobbern lag der Anteil der Niedriglohnbezieher 2013 bei 76,1% (Tabelle 3) und 
bei den Leiharbeitern nach einer anderen Erhebung bei rund zwei Dritteln. Der hohe 
Niedriglohnanteil bei den Minijobbern erklärt sich vor allem dadurch, dass die Beschäf-
tigten in diesen Jobs entgegen der europäischen Richtlinie zur Gleichbehandlung von 
Teilzeitbeschäftigten in der Regel im Betrieb schlechter als andere Teilzeitkräfte bezahlt 
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werden. Bei den Leiharbeitern ist das Prinzip des equal pay durch Dumping-Tarifver-
träge der unternehmernahen christlichen Gewerkschaft, die kaum Mitglieder hat, außer 
Kraft gesetzt worden. Den Sonderstatus dieser beiden Beschäftigungsformen erkennt 
man daran, dass es den Gewerkschaften selbst bei Tarifbindung nicht gelingt, diese Be-
schäftigten besser zu stellen als in Betrieben ohne Tarifbindung (Abbildung 4).

Abbildung 4: Mittlere Bruttostundenverdienste (Median) nach Beschäftigungs-
form und Tarifbindung 2010*

* Beschäftigte in Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten im Alter von 15 bis 64 Jahren, der 
Wirtschaftsabschnitte B bis S (WZ 2008), ohne Auszubildende und Altersteilzeit

Quelle: DESTATIS, Niedriglohn und Beschäftigung (2012: 19)

Mit der Zunahme von Niedriglohnbeschäftigung sollten der Einstieg Arbeitsloser in 
den Arbeitsmarkt und die Beschäftigungschancen gering Qualifizierter verbessert wer-
den. Noch Mitte der 1990er Jahre wurde der deutsche Arbeitsmarkt von der OECD 
(1997) wegen seiner guten Aufstiegschancen von Geringverdienern gelobt. Das hat sich 
mittlerweile grundlegend geändert. Die neueren Untersuchungen belegen alle, dass sich 
Niedriglohnbeschäftigung zunehmend verfestigt. Kalina (2012) zeigt für den langen 
Zeitraum von 1975/76 bis 2005/06 abnehmende Aufstiegschancen. Mosthaf u.a (2010) 
stellen fest, dass nur etwa jeder siebte Vollzeitbeschäftigte, der 1998/99 einen Niedrig-
lohn bezogen hat, bis 2003 den Niedriglohnsektor verlassen konnte. 

Während die Lohnverteilung des Jahres 1995 noch die Form einer Gauß‘schen Normal-
verteilung mit einer starken Mittelschicht hatte, hat sich die Verteilungskurve bis 2010 
deutlich nach links verschoben. Für einen wachsenden Anteil der Beschäftigten bleibt 
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das Einkommen unterhalb der Grundsicherung und sie nehmen Arbeitslosengeld II in 
Anspruch (Abbildung 1). Die Verfestigung des Niedriglohnsektors mit abnehmenden 
Aufstiegschancen wird langfristig zudem zu Niedrigrenten führen (Abschnitt 5), so dass 
das deutsche Sozialsystem durch diese Lohnentwicklung zunehmend seine Inklusivität 
verliert.

Die Tarifbindung, die vor 1990 bei rund 80% lag, hat bis 2012 auf 60% in West- und 
48% in Ostdeutschland abgenommen. Die autonome Lohnsetzung durch die Sozialpart-
ner funktioniert offensichtlich nicht mehr. In vielen Klein- und Mittelbetrieben und 
Dienstleistungsbranchen werden die Löhne einseitig von den Unternehmen festgesetzt, 
da weder Tarifverträge gelten noch Betriebsräte gebildet wurden. Die Gewerkschaften 
haben daher ihre Ablehnung gegen staatliche Lohneingriffe revidiert und fordern seit 
den Hartz-Gesetzen die Einführung von Mindestlöhnen. In mittlerweile 12 Branchen 
sind mit den Unternehmerverbänden Branchenmindestlöhne vereinbart worden, die 
von der Bundesregierung für allgemeinverbindlich erklärt wurden. Die Mindestlöhne 
reichen von 12,60 € in der Weiterbildung in Westdeutschland bis 7,00 € in den Wäsche-
reien in Ostdeutschland. In einigen Branchen ist ein zweiter Mindestlohn für Fachkräfte 
vereinbart worden, die von 13,70 € im Bauhauptgewerbe in Westdeutschland bis 9,00 € 
in der Reinigung in Ostdeutschland reichen. In acht Branchen sind die Auswirkungen 
der Mindestlöhne auf die Lohnhöhe und die Beschäftigung teilweise mit dem Differenz-
in Differenz-Vergleich untersucht worden. Es konnten keine negativen Wirkungen auf 
die Beschäftigung festgestellt werden (Bosch/Weinkopf 2012).  

5. Alterssicherung

Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert. Ausgenommen von der Versicherungspflicht sind nur die Beamten im öffentli-
chen Dienst, deren Altersversorgung direkt aus dem Staatshaushalt finanziert wird. Selb-
ständige sind bis auf einzelne Gruppen in Deutschland nicht gesetzlich versichert und 
müssen privat vorsorgen. Für Landwirte und einzelne Gruppen existieren kapitalgedeckte 
berufsständische Sondersysteme. In den sogenannten „verkammerten“ Berufen, wie bei 
den Ärzten, Apothekern oder Architekten, ist auf Länderebene eine Pflichtmitgliedschaft 
vorgeschrieben. Hinzu kommt die betriebliche Altersvorsorge, die allerdings nur einen 
Teil der Beschäftigten erfasst. 

Die überragende Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung erkennt man daran, 
dass 66% der Ausgaben für Alterssicherung von der gesetzlichen Rentenversicherung 
kommen. Zählt man die Beamtenversorgung, die Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst und die Alterssicherung der Landwirte hinzu, entfallen auf die umlagefinanzier-
ten öffentlichen Systeme 81% der Ausgaben. Die kapitalgedeckten Systeme umfassen 
19% der Ausgaben, wobei 10% auf Lebensversicherungen, 8% auf die betriebliche Al-
tersversorgung und 1% auf die berufsständischen Versorgungswerke entfallen (Bäcker 
u.a. 2010b: 392).
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Die Rentenhöhe ergibt sich nicht aus der absoluten Höhe des Arbeitseinkommens und 
der eingezahlten Beiträge. Entscheidend ist vielmehr die relative Höhe im Verhältnis 
zum Durchschnittseinkommen während des gesamten Erwerbslebens. Sie bestimmt die 
Position in der „Rentenhierarchie“. Wer in seinem Erwerbsleben unterdurchschnittlich 
verdient hat, wird auch nur eine unterdurchschnittliche Rente bekommen. 

Da allerdings auch für Zeiten ohne Erwerbstätigkeit und Beitragszahlung Leistungen 
gewährt werden, wird die Erwerbsorientierung durch das Solidarprinzip ergänzt. An-
gerechnet werden Berufsausbildungs-, Kindererziehungs- und Pflegezeiten. Damit sol-
len die Einkommensverluste oder geringeren Verdienste in diesen Zeiten ausgeglichen 
werden. Während die Anrechnung der früher sehr großzügig bemessenen Berufsaus-
bildungszeiten mittlerweile auf 3 Jahre begrenzt worden ist, wurde sie für Kindererzie-
hungszeiten und Pflegezeiten ausgedehnt. Seit 1996 belaufen sich für Geburten ab 1992 
die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für die Mutter oder den Vater auf 3 Jahre je 
Kind. Für Geburten vor 1991 gilt nur ein Jahr. Bei Erwerbstätigkeit addieren sich diese 
Zeiten. Zusätzlich werden seit 2001 niedrige Beiträge aufgrund von Teilzeitarbeit oder 
Niedrigverdiensten für Väter oder Mütter von Kindern bis 10 Jahre bis maximal zum 
Durchschnittsverdienst aufgestockt. Seit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 
werden schließlich auch Beiträge für eine nicht erwerbsmäßige Teil-Pflege (mindestens 
14 Stunde pro Woche) von Angehörigen oder Nachbarn, die höchsten 30 Stunden er-
werbstätig sind, gezahlt. 

Zur Bewältigung der großen Strukturkrisen im verarbeitenden Gewerbe und in Ost-
deutschland nach der Wiedervereinigung wurden zunehmend Möglichkeiten eines 
früheren Ausscheidens aus dem Erwerbsleben geschaffen. Dabei wurden über mehrere 
Generation stark subventionierter Arbeitsmarktprogramme Möglichkeiten geschaffen 
die Zeit zwischen dem Ausscheiden aus einem Betrieb (zum Teil ab 57 oder 59 Jah-
ren) und dem früheren Renteneintritt zu überbrücken, der aus Arbeitslosigkeit, bei Er-
werbsminderung oder für Frauen schon ab 60 Jahren möglich war. In der Folge sank 
die Erwerbstätigenquote der 55-64jährigen, die 1970 noch bei 51,9% gelegen hatte, auf 
36,8% im Jahre 1991 und blieb bis zum Ende des Jahrhunderts niedrig (2000 37,6%).

Die hohen Kosten des früheren Ausscheidens aus dem Erwerbsleben bei gleichzeitiger 
Alterung der Gesellschaft führten zu einem Politikwechsel Ende der 1990er Jahre. Ab 
1997 wurden die Altersgrenzen schrittweise heraufgesetzt. Seit 2005 können Altersren-
ten ohne Abschläge nur mit Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch genommen 
werden. Der vorzeitige Rentenbezug mit Abschlägen ist frühestens ab dem 63. Lebens-
jahr möglich. Bis 2010 wurde das Rentenalter der Frauen dem der Männer angepasst. 
Ab 2012 wird das Rentenalter bis 2029 schrittweise auf 67 Jahre heraufgesetzt. Der Al-
tersjahrgang 1946 war der letzte, der mit 65 Jahren in Rente gehen konnte. Der Jahrgang 
1964 wird der erste sein, für den das Rentenalter von 67 Jahren gilt. 
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Ein vorzeitiger Rentenbezug wird auch dann ab 63 Jahren, aber mit einem Abschlag 
von 14,4% möglich sein. Gleichzeitig hat man den Weg in die Erwerbsminderungsrente 
erschwert. Für jeden Monat, den man vor dem 63. Lebensjahr in die Rente eintritt, muss 
man einen Abschlag bis maximal 10,8% in Kauf nehmen. 

Gleichzeitig wurde das Rentenniveau mehrfach abgesenkt. 1992 wurde die jährliche 
Rentenerhöhung, die der Entwicklung der durchschnittlichen Verdienste folgte, nicht 
mehr nach den Brutto- sondern nach den niedrigeren Nettolöhnen berechnet. Mit der 
Rentenreform von 2001 folgt die jährliche Rentenerhöhung der Nettoentwicklung nur 
noch abgebremst. Zwischen 2002 und 2004 wurde u.a. schrittweise ein sogenannter 
privater Vorsorgebeitrag von insgesamt 4% des Bruttoentgelts abgezogen. Es wird un-
terstellt, dass alle Beschäftigten die Verluste bei der gesetzlichen Rente durch die neu 
eingeführte subventionierte private „Riester-Rente“, benannt nach dem damaligen Ar-
beitsminister, kompensieren. Schließlich wurde 2005 der sogenannte „Nachhaltigkeits-
faktor“ eingeführt, der bei der Rentenerhöhung das Verhältnis zwischen Beitragszah-
lern und Leistungsbeziehern berücksichtigt. Sinkt diese Relation, dann sinken auch die 
Rentenerhöhungen. Schließlich werden Zeiten der Arbeitslosigkeit niedriger bewertet 
und führen kaum noch zu Rentenerhöhungen.

Durch diese Anpassungsmaßnahmen sinkt das Rentenniveau (Abbildung 5). Die Neu-
renten liegen seit 1995 bei den Männern deutlich unter den Bestandsrenten. Aufgrund 
des geringeren Lohnniveaus in Ostdeutschland und der höheren Arbeitslosigkeit ist hier 
die Differenz größer. Bei den Frauen unterscheidet sich die Entwicklung in Ost-und 
Westdeutschland. Aufgrund der kontinuierlicheren Erwerbstätigkeit der ostdeutschen 
Frauen in der alten DDR lagen ihre Renten über denen westdeutscher Frauen und über 
den Bestandsrenten, was sich jetzt aus den gleichen Gründen wie bei den ostdeutschen 
Männern ändert. Bei den westdeutschen Frauen liegen hingegen die Neurenten über 
den Bestandsrenten, weil die nachrückenden Kohorten länger erwerbstätig waren.
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Abbildung 5: Neu- und Bestandsrenten von Männern und Frauen in Ost- und 
Westdeutschland 1995 bis 2010

Quelle: Joebges et.al (2012: 13)

In den nächsten Jahren wird das Rentenniveau weiter sinken. Es lag 1985 bei einem 
Standardrentner mit 45 Beitragsjahren und einem Durchschnittsverdienst bei 57,4%, 
sank bis 2012 auf 49,6% und wird nach Berechnungen der Deutschen Rentenversiche-
rung bis 2026 auf 46% fallen (Abbildung 6). Dabei sind noch nicht eingerechnet die 
Belastungen, die sich durch die sukzessive Besteuerung der Renten seit 2005 ergeben2.

2 Das Bundesverfassungsgericht hat 2002 entschieden, dass die unterschiedliche steuerliche Be-
handlung von steuerpflichtigen Beamtenpensionen und steuerfreien Renten verfassungswidrig 
sei. Zwischen 2005 und 2040 werden daher die Renten sukzessive besteuert. Dafür könnten die 
Beiträge in höherem Maße von der Steuer abgezogen werden.
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Abbildung 6: Entwicklung des Netto-Rentenniveaus vor Steuern 1985 – 2026 
und 2030 Höhe der Netto Standardrente vor Steuern (45 Versi-
cherungsjahren) in % des durchschnittlichen Jahresentgelts

*Untergrenze der Niveausicherungsklausel
Quelle: Daten bis 2008: Deutsche Rentenversicherung (2011): Rentenversicherung in Zeitreihen 
             Daten ab 2009: Bundesregierung: Rentenversicherungsbericht 2012, Berlin

Diese massiven Eingriffe in das Rentenrecht ergaben sich aus der politischen Vorgabe, 
die von den großen Parteien gemeinsam getragen wurde, die Beiträge zur Rentenversi-
cherung bis 2020 nicht über 20% und bis 2030 nicht über 22% steigen zu lassen, um die 
Arbeitskosten aufgrund der demografischen Entwicklung möglichst gering ansteigen 
zu lassen. Zur langfristigen Aufrechterhaltung des Rentenniveaus wäre ein Beitragssatz 
von 26% notwendig gewesen, von dem jeweils 13% auf die Beschäftigten und die Un-
ternehmen entfallen wären. Die „Rentenlücke“ in Höhe von vier Beitragspunkten sollte 
durch privates Sparen in Höhe von 4% des Einkommens, also die erwähnte Riester-
Rente, ausgeglichen werden. Gegenüber der klassischen paritätischen Finanzierung der 
Alterssicherung wurden also die Unternehmen um zwei Prozentpunkte entlastet. Der 
Staat zahlt dazu Zuschüsse oder gewährt wahlweise Steuererleichterungen. Für eine Fa-
milie mit einem Verdiener, zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von bis zu 20 
000€ lagen die Zuschüsse bei 84% (Bäcker u.a. 2010 b: 457).

Die Riesterrente ist allerdings nicht obligatorisch. Trotz einer wachsenden Inanspruch-
nahme schlossen bis 2011 nur rund 40% der Anspruchsberechtigten einen Riesterver-
trag ab. Besonders niedrig sind die Abschlussquoten bei den Geringverdienern. Sie lie-
gen bei den beiden untersten Quintilen unter 25% (Geyer 2011: 19). Bei den höheren 
Einkommensgruppen dominieren Mitnahmeeffekte, da ohnehin geplantes Sparen nun 
in die subventionierte Riesterrente fließt (Corneo/Keese/Schröder 2010). Hinzu kommt, 
dass die Renditen vieler Verträge äußerst schlecht sind und die Beschäftigten in vielen 
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Fällen aufgrund der hohen Abschluss- und Verwaltungskosten nur ihre Beiträge zu-
rückerhalten (Hagen/Kleinlein 2011; Joebges u.a. 2012). Das Ziel, mit der Riester-Rente 
Armut zu bekämpfen, wurde gründlich verfehlt. 

Die Rentenlücke kann auch nicht durch die betriebliche Altersvorsorge geschlossen 
werden. Im privaten Sektor profitieren nur 21% der Beschäftigten von einer zusätzli-
chen betrieblichen Altersvorsorge. Es handelt sich meistens um Beschäftigte in größeren 
Unternehmen. Nur im öffentlichen Dienst findet sich eine obligatorische betriebliche 
Altersvorsorge. Diese „Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes“ (ZÖB) basiert auf 
einem bundesweiten Tarifvertrag und ist aufgrund der Tarifbindung von fast 100% de 
facto obligatorisch. Die Beiträge zur ZÖB betragen 7,86% des monatlichen Bruttolohns, 
wovon der Arbeitsgeber 6,54% und der Beschäftigte 1,41% trägt. Das ursprüngliche Ziel 
war es, die Altersversorgung der sozialverssicherungspflichtig Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes auf das Niveau der Beamten anzuheben. Die Zusatzversorgung war daher 
bis Ende 2001 als beamtenähnliche Versorgung ausgestaltet, die nach dem sogenannten 
Gesamtversorgungsprinzip die gesetzliche Rente bis zu einer beamtenähnlichen Ver-
sorgung aufstockte. Mit der Neugestaltung der ZÖB wurde 2002 diese Orientierung an 
einer beamtenähnlichen Leistung aufgegeben. Nunmehr wird stattdessen eine kapital-
gedeckte Zusatzleistung zur gesetzlichen Rente gewährt.

Auch die Beamtenpensionen wurden nach Absenkung des Rentenniveaus verringert. 
Eine vorzeitige Pensionierung ist nur noch mit Abschlägen möglich. Zwischen 2003 und 
2009 wurde das maximale Pensionsniveau von 75% des früheren Bruttoeinkommens 
auf 71,75% reduziert. Schon 1992 wurde beschlossen, dass das maximale Niveau erst 
nach 40 anstelle von 35 Dienstjahren erreicht werden konnte (Färber et. al 2011: 101-
103). Durch diese Änderungen sank das tatsächliche Pensionsniveau von 72,8% des frü-
heren Bruttoeinkommens im Jahr 1994 auf 69% im Jahr 2011. 

Ein Vergleich der Versorgungsniveaus von Beamten und sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten ist schwierig, da in keiner Statistik die kumulierten Effekte der ge-
setzlichen und betrieblichen Altersversorgung erfasst werden. Tabelle 4 zeigt, dass die 
Pensionen der Beamten deutlich über den gesetzlichen Renten liegen. Die Pensionen 
müssen jedoch versteuert werden, während die Renten weitgehend – bis auf den so-
genannten Ertragsanteil - steuerfrei sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
das durchschnittliche Niveau der Altersversorgung der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst höher liegt als in der privaten Wirtschaft, da die 
Zusatzversorgung dort obligatorisch ist, während in der privaten Wirtschaft nur 21% 
der Beschäftigten über eine zusätzliche betriebliche Rente verfügen. Das traditionelle 
Alleinernährermodell mit den diskontinuierlichen Erwerbsverläufen von Frauen spie-
gelt sich in niedrigeren Niveaus der Altersversorgung von Frauen in allen Kategorien. In 
der privaten Wirtschaft sind Frauen zudem häufiger in Branchen beschäftigt, in denen 
in der Regel keine betriebliche Altersvorsorge angeboten wird. Durch die obligatorische 
Zusatzversicherung stehen sich Frauen deutlich besser im öffentlichen Dienst als in der 
privaten Wirtschaft. 
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Tabelle 4: Einkommensquellen und durchschnittlicher Betrag der älteren 
Bevölkerung 65+, West-Deutschland, 2011

Bezieherquote in %*
Brutto-Betrag/

Monat je Bezieher in €
Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen

Gesetzliche Rentenversi-
cherung 90 89 91 1008 1254 821

Betriebliche Altersver-
sorgung (privat) 21 31 14 471 591 261

Betriebliche Altersver-
sorgung des öffentlichen 
Dienstes

12 10 13 343 492 286

Beamtenversorgung 8 12 6 2407 2787 1839

*Daten: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Alterssicherung in Deutschland, ASID 2011.
Quelle: Sozialpolitik aktuell , Alter & Alterssicherung , Themenfeld „Alter“: Infografiken und Tabellen

Durch die Erwerbsabhängigkeit der deutschen Rentenversicherung wird die Absen-
kung des Rentenniveaus durch die Expansion des Niedriglohnsektors für die unteren 
und mittleren Einkommensgruppen forciert. Heute muss ein Verdiener knapp über der 
Niedriglohngrenze (75% des Durchschnittsverdienstes) 37 Jahre Vollzeit arbeiten, um 
eine Rente oberhalb der Grundsicherung, der Sozialhilfe für Ältere, zu erhalten. 2010 
werden es schon 45 Jahre sein, was die wenigsten Geringverdiener erreichen werden 
(Riedmüller/Willert 2009). In vielen Berufsgruppen mit hoher körperlicher und psy-
chischer Belastung ist eine Erwerbstätigkeit bis zum 67. Lebensjahr nicht möglich. Bei 
einer Erwerbsminderung ist mit hohen Rentenabschlägen zu rechnen. Bei einem Über-
gang aus Arbeitslosigkeit in die Rente sinkt das Rentenniveau ebenfalls. Aus der Summe 
der Veränderungen wird der Anteil der Rentner mit einer Rente unterhalb der Grundsi-
cherung vor allem in Ostdeutschland drastisch ansteigen (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Entwicklung des Anteils der Personen mit Niedrigrenten in der 
GRV* (Simulationsergebnisse, in Prozent)

Anteil der GRV- Rentenbezie-
herinnen und  -bezieher mit 
Renten unter 600 Euro

Deutschland Westdeutschland Ostdeutschland

Gesamt Männer Frauen Männer Frauen
Kohorte 1937-1951 29,9 2,7 54,2 3,9 25,3
Kohorte 1952-1971 32,5 2,3 53,8 31,4 48,0

* Rentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung, Basisszenario;    
Beträge abdiskontiert auf das Basisjahr 2005.

Quelle: Steiner/Geyer (2010)

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII55a.pdf
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6. Familienpolitik

Die Familienpolitik der alten Bundesrepublik Deutschland orientierte sich am Leitbild 
des männlichen Alleinverdieners und der sorgenden Hausfrau, die nicht nur die Erzie-
hung der Kleinkinder übernahm, sondern auch während der Schulzeit für die Kinder 
immer präsent war und für die Pflege von Familienangehörigen zur Verfügung stand. 
Der Schutz der Familie hat Verfassungsrang, woraus auch unabhängig von Kindern eine 
besondere Förderung der Ehe abgeleitet wurde. Dieses Leitbild erlebte in der Nach-
kriegszeit noch einmal eine Renaissance, da es der alten Bundesrepublik zur Abgren-
zung gegenüber der DDR diente. Der Ausbau der Kinderbetreuung, die Individualisie-
rung der sozialen Sicherung in der DDR und die Förderung des Adult-Earner-Modells 
wurden bis in die 1990er Jahre dementsprechend als unzulässiger „kommunistischer“ 
Eingriff in die Wahlfreiheit der Familie sowie als Ideologisierung der Erziehung, nicht 
aber auch als eine Anpassung der Familienpolitik an neue Lebensformen und veränder-
te Präferenzen interpretiert. Dieser ideologische Ballast erschwert den Wandel in der 
Familienpolitik in Deutschland bis heute.

Aufgrund dieses Leitbildes überwiegen in der deutschen Familienpolitik bis heute vor 
allem die Transfers und Steuererleichterungen, während die Dienstleistungen für Fa-
milien vor allem in Form von Kinderbetreuung und Ganztagsschulen einen deutlichen 
geringeren Stellenwert einnehmen als etwa in den skandinavischen Ländern (Tabelle 6). 
Auffällig ist zudem der hohe Anteil an Steuererleichterungen, der auf die besondere Be-
deutung der Statussicherung in der Familienpolitik verweist, da Steuererleichterungen 
in progressiven Steuersystemen Familien mit höheren Einkommen besser stellen. 

Tabelle 6: Anteil des BIP und Verteilung der Ausgaben in der Familienpolitik, 
2009, in %

Finanzielle
Leistungen

Sach-
leistungen

Steuer-               
vergünstigungen insgesamt

Großbritannien 2,46 1,38 0,38 4,22

Frankreich 1,44 1,76 0,78 3,98

Schweden 1,58 2,17 0,00 3,75

Dänemark 1,63 2,27 0,00 3,90

Deutschland 1,16 0,89 1,01 3,07

Italien 0,78 0,80 0,00 1,58

USA 0,11 0,59 0,52 1,22

OECD 1,41 0,94 0,28 2,61

Quelle: http://www.oecd.org/els/family/database.htm, Excel Tabelle
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Kindergeld und Kinderfreibeträge werden bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gewährt, 
bei arbeitslosen Kindern bis zum 21. Lebensjahr und bei Kindern in der Schule, der 
Ausbildung oder im Studium bis zum 25. Lebensjahr (vor 2007 bis zum 27. Lebensjahr). 
Beide Leistungen wurden in den letzten Jahrzehnten regelmäßig erhöht. 2013 lag der 
Steuerfreibetrag für ein Kind bei 7008 € pro Jahr und das Kindergeld bei 184 € für das 
erste und zweite Kind, 190 € für das dritte und 215 € für das vierte Kind. Kindergeld und 
Kinderfreibeträge sind seit 2002 miteinander verbunden. Das Finanzamt prüft, welche 
Leistung für die Familie günstiger ist. Für Besserverdienende sind die Freibeträge vor-
teilhafter. Bei drei Kindern kann die Steuerersparnis bei maximal 2100 € pro Jahr liegen. 
Diese Unterschiede zeigen, dass Kinder vom Staat nicht gleich behandelt, sondern Sta-
tusunterschiede öffentlich alimentiert werden. 

Die deutsche Familienpolitik privilegiert die Ehe gegenüber anderen Lebensformen 
durch das Ehegattensplitting und die abgeleiteten Sozialversicherungen für Ehepartner. 
Der maximale Steuervorteil aus dem Ehegattensplitting lag 2013 bei 15 718 € bei ei-
nem zu versteuernden Einkommen von mehr als 501 462 €. Durch die Erhöhung der 
Verdienstgrenze für Minijobs im Jahre 2013 auf 450 € im Monat wurden die Steuer-
vorteile des Ehegattensplittings noch einmal erhöht. Seit 2013 können Minijobber bis 
zu 5400 € (12x450 €) im Jahr ohne Sozialabgaben und steuerfrei hinzuverdienen, ohne 
dass dieser Betrag bei der gemeinsamen Steuerveranlagung von Ehepaaren versteuert 
werden muss. Die Minijobs bieten in Kombination mit dem Ehegattensplitting und der 
abgeleiteten Krankenversicherung auch für untere und mittlere Einkommen erhebliche 
finanzielle Vorteile.

Die Wahlfreiheit von Eltern zwischen unterschiedlichen Modellen der Erwerbstätigkei-
ten wurde durch das mangelnde Angebot an Kinderbetreuung und die Halbtagsschule, 
die familiäre Betreuung am Nachmittag erforderte, stark eingeschränkt. Mit der Wie-
dervereinigung wurde das westdeutsche Modell auf Ostdeutschland übertragen. Die 
dort zuvor fast flächendeckende Kinderbetreuung wurde nach der Wiedervereinigung 
stark abgebaut, blieb aber dennoch über dem niedrigen westdeutschen Niveau.

Diese Kombination finanzieller Anreize für Nicht- oder geringe Erwerbstätigkeit mit  
einem mangelhaften Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen prägt die 
Frauenerwerbstätigkeit. Wie in anderen europäischen Ländern ist auch in Deutschland 
aufgrund der verbesserten Bildung und veränderter Präferenzen die Beschäftigungs-
quote der Frauen stark angestiegen. Allein zwischen 2001 und 2012 stieg die Beschäf-
tigungsquote um 9 Prozentpunkte von 58,7% auf 67,7% und liegt damit deutlich über 
dem Durchschnitt der EU 27 mit einer Beschäftigungsquote der Frauen von 58,5% im 
Jahre 2011. Da aber gleichzeitig der Anteil von Minijobberinnen und Teilzeitbeschäftig-
ten überproportional zunahm, wuchs die entsprechende Quote in Vollzeitäquivalenten 
nur um 5,5 Prozentpunkte von 46,5% auf 51,8% und liegt damit unterhalb des EU 27 
Niveaus von 49,9% im Jahre 2011 (European Commission 2013: 403 und 409). 
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Diese Fragmentierung der Beschäftigungsverhältnisse entspricht nicht den Präferenzen 
der Frauen. Eine eigene Auswertung des sozioökonomischen Panels (SOEP)s zeigt, dass 
vor allem Minijobber/innen und Teilzeitbeschäftigte gerne länger arbeiten würden. Mi-
nijobber/innen arbeiteten 2008 im Durchschnitt 12 Wochenstunden, wollten aber gerne 
20 Wochenstunden arbeiten; sozialversicherungspflichtige Beschäftigte wünschten eine 
Erhöhung ihrer Arbeitszeit von 22,9 auf 26 Wochenstunden.

Die wachsende Unzufriedenheit mit den Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, die zunehmend auch das Wahlverhalten beeinflusste, hat seit Mitte der 
1990er Jahre dazu geführt, dass neben dem alten gleichzeitig ein modernisiertes Fami-
lienmodell gefördert wird: 

 • 1996 wurde ein Rechtsanspruch auf einen Halbtags-Kindergartenplatz für Kinder 
zwischen 4 und 6 Jahren verankert.

 • Anfang 2001 erhielten Vollzeitbeschäftigte in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftig-
ten das Recht, ihre Arbeitszeit zu verringern und auf Teilzeitarbeit zu wechseln.

 • 2003 hat die Bundesregierung den Ländern 4 Mrd. € für den Ausbau der Schulen zu 
Ganztagsschulen zur Verfügung gestellt.  

 • Ab August 2013 hat jedes Kind zwischen 1 und 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf 
einen Kinderbetreuungsplatz. 

 • Zum 1.1.2007 wurde nach schwedischem Vorbild ein bezahlter Elternurlaub von 14 
Monaten im Anschluss an den Mutterschutz eingeführt. Erstattet werden zwischen 
65 und 100 Prozent des Netto-Monatseinkommens, höchstens 1800 Euro, mindes-
tens 300 Euro im Monat. Die 14 Monate werden nur voll gewährt, wenn der Vater 
mindestens 2 Monate übernimmt.

Aufgrund von Befragungen waren die Bundesregierung und die Länder davon ausge-
gangen, dass für 35% (32% in West- und 50% in Ostdeutschland) der Kinder zwischen 
1 und 3 Jahren ein Kinderbetreuungsplatz nachgefragt werden würde. Neuere Befra-
gungen haben gezeigt, dass die Nachfrage eher 39% beträgt (37% in West- und 51% in 
Ostdeutschland). Sie liegt damit über den ursprünglichen Annahmen, so dass nunmehr 
790 000 anstatt 750 000 Plätze notwendig sind. Die Zahl der Betreuungsplätze wurde für 
Kinder zwischen 1 und 3 Jahren von 137 667 im Jahre 2006 auf 597 000 im Jahre 2013 
ausgebaut (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012: 54; FAZ vom 11.7.2013). Bis 
Ende des Jahres 2013 soll die Zahl der angebotenen Plätze auf 800 000 anwachsen, was 
besonders die westdeutschen Städte vor große Herausforderungen stellt. Sie stehen al-
lerdings unter hohem Zugzwang, da die Eltern ansonsten gegen die Kommunen klagen 
können.

Der Anteil der Ganztagsschulen liegt mittlerweile über 50%. Da das Ganztagsangebot 
allerdings häufig nicht für die ganze Schule gilt, waren 2012 nur 28% der Schüler in 
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Ganztagsbetreuung (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012: 78-79). Zudem 
entspricht die deutsche Definition einer Ganztagsschule nicht dem üblichen Sprach-
verständnis. Laut offizieller Definition der Kultusministerkonferenz der Länder ist eine 
Schule schon dann eine Ganztagsschule, wenn sie an mindestens drei Tagen in der Wo-
che sieben Zeitstunden lang Unterricht und Betreuung bietet. Der Großteil der Schüler 
befand sich zudem in sogenannten „offenen Ganztagsschulen“, in denen die Nachmit-
tagsangebote freiwillig wahrgenommen werden. Nur der geringere Teil der Ganztags-
schulen hat seine Lehrkonzepte geändert und bietet auch Unterricht am Nachmittag an.

Das Elterngeld wird in hohem Maße in Anspruch genommen und hat seine Ziele er-
reicht. Das Einkommen der Familien wird im ersten Lebensjahr des Kindes um durch-
schnittlich 400 € pro Monat erhöht. 25% der Väter nehmen die Elternzeit in Anspruch 
und die Anreize zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit haben sich erhöht (Wroh-
lich u.a. 2012). Im ersten Lebensjahr des Kindes, also während der Inanspruchnahme 
des Elterngeldes ist die Erwerbstätigkeit der Mütter zurückgegangen, um anschließend 
aber zu steigen (Abbildung 7). Bemerkenswert ist, dass dieser Zuwachs auf sozialversi-
cherungspflichtige Teilzeit- und vollzeitnahe Beschäftigung zurückgeht.

Abbildung 7: Entwicklung der Erwerbstätigenquote (ausgeübte Erwerbstä-
tigkeit) und Arbeitszeitmuster von Müttern mit Kindern unter 
drei Jahren, Deutschland, 2006 – 2011, in %

Quelle: BMFSFJ (2013: 8)

Von einem eindeutigen Richtungswandel der Familienpolitik kann man allerdings nicht 
reden. Das alte Modell wird durch das zum 1.8.2013 eingeführte Betreuungsgeld noch 
einmal gestärkt. Eltern, die ihre 1 bis 3-jährigen Kinder nicht in eine Kindertagesstätte 
schicken, sondern selbst betreuen, erhalten monatlich 150 €. Das Betreuungsgeld, das 
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auch in einigen anderen europäischen Ländern existiert, wirkt selektiv. Gerade Eltern mit 
niedrigem Bildungsstand und geringem Einkommen wählen das Betreuungsgeld, ob-
gleich ihre Kinder einen besonderen Förderungsdarf haben (Wirth/Lichtenberger 2012).

Die deutsche Familienpolitik fördert also mit hohem Aufwand zwei gegensätzliche 
Familienmodelle. Da sich die Maßnahmen gegenseitig paralysieren ist die Effektivität 
nicht besonders hoch. Hinzu kommt eine hohe Intransparenz der Maßnahmen. Im 
Steuerrecht, den unterschiedlichen sozialpolitischen Gesetzen und auch den Entgelt-
strukturen des öffentlichen Dienstes wurden 2010 156 Maßnahmen der Förderung von 
Kindern und der Ehe mit einem Gesamtvolumen von 200,3 Milliarden € gezählt. Das 
entspricht rund 5% des BSP und ist deutlich mehr als in den OECD-Statistiken (Tabelle 
6) ausgewiesen wird. Einige dieser Maßnahmen wurden evaluiert. Untersucht wurden 
die Auswirkungen auf die Armutsvermeidung und auf das Arbeitsangebot von Müttern. 
Als besonders effektiv im Hinblick auf die Armutsvermeidung erwiesen sich 

 • der Kinderzuschlag, der das Kindergeld einkommensarmer Haushalte aufstockt, so 
dass diese nicht Arbeitslosengeld II beantragen müssen, 

 • der Unterhaltsvorschuss, der den Unterhalt vorstreckt, wenn unterhaltspflichtige El-
ternteile ihren Unterhalt nicht oder nicht rechtzeitig zahlen,

 • sowie die kinderbezogene Aufstockung des Arbeitslosengeldes II.

Als wenig effizient erwiesen sich das Ehegattensplitting, der sogenannte Entlastungs-
betrag, ein steuerlicher Abzug für Alleinerziehende mit Kind, und die steuerliche Ab-
setzbarkeit der Kinderbetreuung, da diese Maßnahmen erst bei einem bestimmten Ein-
kommensniveau greifen. Die Arbeitszeit der Mütter wurde vor allem negativ beeinflusst 
durch das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenver-
sicherung, während die öffentliche Kinderbetreuung, der Unterhaltsvorschuss und der 
Entlastungsbetrag hier effektiv sind (Prognos 2012: 11)3. In der offiziellen Bewertung 
der Evaluationsberichte durch die Bundesregierung bleiben alle kritischen Befunde aus-
gespart (BMFSFJ 2013). 

Die Familienpolitik in Deutschland befindet sich im Moment in einem Patt zwischen 
altem und neuem Modell. Dadurch fehlt das Geld für einen qualitativen hochwertigen 
Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen. Da das Ehegattensplitting, die 
beitragsfreie Mitversicherung und das Kindergeld in der Bevölkerung auch starke Un-
terstützung finden, ist eine klare Positionierung vor allem für die großen Parteien nicht 
ohne Risiken, so dass diese Patt-Situation noch eine Weile anhalten kann. 

3  Die Mini-Jobs, die ihre Wirkung erst im Zusammenhang mit dem Ehegattensplitting und der       
 beitragsfreien Mitversicherung entfalten, wurden leider nicht mit untersucht.
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7. Krankenversicherung

Alle abhängig Beschäftigten, die bis zur Versicherungspflichtgrenze (4350 € pro Monat) 
verdienen, sind in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) pflichtversichert. Beschäftigte, 
die mehr verdienen, können sich freiwillig in der GKV versichern. Versichert und bei-
tragspflichtig sind zudem Rentner. Mitversichert ohne eigene Beiträge sind Kinder und 
Ehepartner. 2012 hatte die GKV fast 70 Mio. Mitglieder, was rund 87% der Bevölkerung 
entspricht. Zu den 30,1 Mio. Pflichtmitgliedern kamen 5,2 Mio. freiwillige Mitglieder, 
16,4 Mio. Rentner und 17,7 Mio. mitversicherte Familienangehörige hinzu. 

Die GKV ist in viele Träger gegliedert, die historisch entstanden sind. Es gibt Allgemei-
ne Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen und ständische Kassen (für Angestellte 
oder Handwerker). Die Zahl der Kassen ist durch Fusionen von 1815 1970 auf 134 2013 
geschrumpft. Der hohe Verwaltungsaufwand und die Gefahren einer ungünstigen Risi-
komischung kleiner Kassen (z.B. hoher Anteil Ältere) hat diese Fusionswelle begünstigt, 
die noch nicht abgeschlossen ist. Die Verwaltungskosten der GKV lagen nicht zuletzt 
aufgrund dieser Fusionen bei 5,5% im Jahre 2009 und damit erheblich unter den Verwal-
tungskosten der privaten Krankenkassen (14,3% 2009), die nicht unbeträchtliche Mittel 
für Werbung ausgeben.

Nur das Krankengeld bemisst sich in der Höhe mit 70% des monatlichen Arbeitsent-
gelts nach dem Äquivalenzprinzip. Alle anderen Leistungen sind Sachleistungen, die 
nach medizinischen Kriterien gewährt werden. Der Solidarausgleich in der GKV ist da-
her besonders ausgeprägt. Es wird zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Ledi-
gen und Kinderlosen sowie Verheirateten, Familien mit Kindern, Jüngeren und Älteren 
umverteilt. Rentner zahlen zwar einen eigenen Beitrag, der aber ihre Behandlungskosten 
nur zu 40% abdeckt (Bäcker u.a. 2010b: 142).

Aufgrund der Alterung der Gesellschaft, überproportionaler Steigerungen medizini-
scher Leistungen und steigendem Gesundheitsbewusstsein sind die Kosten der GKV 
stark angestiegen. Der Beitragssatz wurde von 12,5% 1990 auf 15,5% 2013 angehoben. 
Um die Belastungen für die Unternehmen stabil zu halten, wurde ab 2005 das Prinzip der 
paritätischen Finanzierung durchbrochen. Heute liegt der Beitragssatz der Arbeitgeber 
bei 7,3% und der der Arbeitnehmer bei 8,2%. Für die sogenannten versicherungsfrem-
den Leistungen, vor allem die beitragsfreie Mitversicherung der Familienangehörigen, 
zahlt der Bund einen Zuschuss.

Der wirtschaftliche Strukturwandel hat viele gesetzliche Krankenkassen in eine prekäre 
Lage gebracht. In manchen Regionen ist der Anteil der Arbeitslosen, Geringverdiener 
und Rentner überproportional gestiegen, was zu geringeren Einnahmen bei gleichzeitig 
überdurchschnittlichen Ausgaben führt. Die Kassen mussten ihre Beiträge erhöhen und 
gefährdeten damit ihre Existenz, da viele Mitglieder in andere günstigere Kassen abwan-
derten. 1994 wurde deshalb ein „Risikostrukturausgleich“ eingeführt. Krankenkassen mit 
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ungünstigen Risikostrukturen erhielten einen Risikoausgleich von Krankenkassen mit 
günstigeren Risikostrukturen. 2009 wurde dieser Risikoausgleich mit der Einführung 
des „Gesundheitsfonds“ neu gestaltet. Seit 2009 gilt in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ein bundesweit einheitlicher Beitragssatz. Die Beiträge fließen gemeinsam mit 
den steuerfinanzierten Zuschüssen in den neuen „Gesundheitsfonds“. Die Krankenkas-
sen erhalten vom Gesundheitsfonds neben standardisierten Zuweisungen für Verwal-
tungsausgaben eine einheitliche Grundpauschale pro Versichertem, zuzüglich alters-, 
geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschlägen. Krankenkassen mit älteren und 
kranken Versicherten erhalten dementsprechend mehr Finanzmittel als Krankenkassen 
mit einer Vielzahl an jungen und gesunden Versicherten. Damit soll gewährleistet wer-
den, dass Wettbewerbsnachteile der Krankenkassen aufgrund ihrer Versichertenstruktur 
beseitigt werden. Sofern Krankenkassen die Zuweisungen nicht voll ausgeben, können 
sie ihren Mitgliedern Prämien zahlen. Wenn aber ihre Ausgaben die Zuweisungen über-
schreiten, sind sie gehalten, effizienter zu wirtschaften und – falls dies nicht ausreicht 
– einen Zusatzbeitrag zu erheben, der allerdings alleine von den Versicherten getragen 
wird. 2010 haben 13 Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erhoben.

Die privaten Krankenversicherungen (PKV) sind in den letzten beiden Jahrzehnten Teil 
des gesetzlichen Systems der Krankenversicherungen geworden. Ihre Mitgliedszahl ist 
stark gewachsen. Während die PKVs 1970 4,2 Mio. Vollversicherte zählten, waren es 
2011 schon fast 9 Mio. Hinzu kommen noch gesetzliche Versicherte, die eine private Zu-
satzversicherung abgeschlossen haben. Die Verträge sind nach den Prinzipien privater 
Versicherungen gestaltet. Die Beiträge sind nicht einkommensabhängig, sondern es wer-
den Pauschalbeiträge erhoben. Zudem müssen alle Familienmitglieder Beiträge zahlen. 
Seit 2009 besteht allerdings eine Versicherungspflicht für alle Personen mit Wohnsitz im 
Inland, die nicht gesetzlich versichert sind. Zudem müssen die PKVs einen branchenein-
heitlichen den sog. Basistarif zu „bezahlbaren Prämien“ anbieten, mit Kontrahierungs-
zwang sowie ohne Risikozuschläge und ohne Leistungsausschlüsse für Vorerkrankun-
gen. Hinzu kommt die obligatorische Pflegeversicherung.

8. Pflegeversicherung

Bis zur Einführung der Pflegeversicherung mussten Pflegeleistungen grundsätzlich pri-
vat finanziert werden. Falls die eigenen Einkommen nicht ausreichten, waren Verwand-
te in direkter Linie, also Kinder, Eltern und Enkel unterhaltspflichtig. Vor allem bei sta-
tionärer Pflege reichten die Alterseinkommen der Pflegebedürftigen meist nicht aus. Die 
Kosten wurden von der Sozialhilfe übernommen, die jedoch dauerhaft erst nach Auflö-
sung von Vermögen und nach Ausschöpfung der Unterhaltspflichten von Familienmit-
gliedern gezahlt wurde. Rund 80% der stationär Pflegebedürftigen erhielten Sozialhilfe, 
was die Kommunen sehr belastete. 

Im traditionellen deutschen Sozialmodell war es schwer zu begründen, dass die Risiken 
von Unfall und Krankheit durch Versicherungen gedeckt waren, während die Pflege 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrahierungszwang
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrahierungszwang
http://de.wikipedia.org/wiki/Risikopr%C3%A4mie
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als ebenfalls universelles Risiko, privat finanziert werden musste. Mit der Alterung der 
Gesellschaft, der Schwächung der traditionellen Familienstrukturen, die einen großen 
Teil der Pflegeleistungen getragen hatten, und der wachsenden finanziellen Ausgaben 
der Kommunen für Pflege, trat nach rund 20-jähriger Diskussion 1995 die gesetzliche 
Pflegeversicherung in Kraft (Bäcker u.a. 2010 b: 181-198). 

Die Pflegeversicherung folgte der Krankenversicherung. Alle gesetzlich krankenver-
sicherten Personen sind pflichtversichert. Zudem musste jeder, der in einer privaten 
Krankenversicherung versichert ist, eine Pflegeversicherung abschließen. Nur durch 
diese umfassende, in die privaten Krankenversicherungen reichende Versicherungs-
pflicht konnte das Ziel der Entlastung der Kommunen erreicht werden. Ein Teil der 
Sozialhilfeempfänger war ja zuvor nicht gesetzlich versichert, wie etwa ehemals Selbst-
ständige. Ziel der Pflegeversicherung war es, den Pflegebedürftigen solange wie möglich 
ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Somit hatte die häusliche Pflege, 
die Unterstützung von pflegenden Angehörigen und Nachbarn, sowie Prävention und 
Rehabilitation Vorrang vor der stationären Pflege. 

Die Leistungen hängen vom Grad der Pflegebedürftigkeit ab. Es werden drei Pflegestu-
fen unterschieden. In die Pflegestufe I werden Personen eingeordnet, die mindestens 
einmal täglich für zwei Verrichtungen (z.B. Körperpflege, Ernährung, Mobilität etc.) 
und einmal wöchentlich Hilfe im Haushalt brauchen. Die Pflegestufe III umfasst Perso-
nen, die rund um die Uhr versorgt werden müssen. Finanziert werden nach festgelegten 
Sätzen Sachleistungen, wie häusliche Pflegedienste, oder Geldleistungen, wie vor allem 
das Pflegegeld für Angehörige und Nachbarn, sowie die stationäre Pflege.

Die Investitionskosten für die stationären Einrichtungen müssen von den Ländern 
übernommen werden. Die laufenden Kosten sowie die Leistungen für die häusliche 
Pflege werden von der Pflegeversicherung gezahlt. Der Beitrag zur Pflegeversicherung 
wurde 1995 auf 1,0% der Bruttolohnsumme festgelegt, die von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern paritätisch getragen werden. Um die Belastung für die Unternehmen zu 
verringern wurde erstmalig in der Geschichte der Sozialversicherungen den Ländern 
die Möglichkeit gegeben, als Kompensation einen Feiertag, der immer auf einen Werk-
tag fällt (Buß- und Bettag), zu streichen, wovon alle Länder außer Sachsen Gebrauch 
machten. Im Unterschied zur Krankenversicherung ist die Pflegeversicherung eine Teil-
kaskoversicherung. Sie deckt mit ihren festgelegten Sätzen nur einen Teil der Kosten ab. 
Die Leistungen sind zudem festgeschrieben und können nicht, wie bei den Kranken-
kassen, durch Beitragserhöhungen an die Kostenentwicklung angepasst werden. Damit 
kommt es zu realen Leistungsverschlechterungen, die privat oder durch die Sozialhilfe 
aufgefangen werden müssen. 

Aufgrund dieser immanenten Leistungsverschlechterungen bei gleichzeitig zuneh-
mendem Pflegebedarf, vor allem in der stationären Pflege, wurde von Beginn an 
die Nachhaltigkeit der Finanzierung der Pflegeversicherung diskutiert. Mittelfristig 
scheint ein Anstieg der Beitragssätze unvermeidbar. Der von konservativer Seite vor-
geschlagene Übergang zu einer Kapitaldeckung ist auch keine Lösung. Die Renditen 



38

2015-02Forschung

von Kapitalanlagen sind unsicher und die Versicherten werden lange Jahre durch den 
Aufbau eines Kapitalstocks zusätzlich belastet (Bäcker u.a. 2010b: 197-198).

Zuletzt wurden 2008 und 2013 die Pflegesätze angehoben. Der Beitragssatz wurde schon 
1996 auf 1,7% angehoben und zuletzt 2013 auf 2,05%. 2005 wurde der Beitrag für Kin-
derlose zwischen 23 und 60 Jahren um 0,25% erhöht, da das Bundesverfassungsgericht 
eine stärkere Berücksichtigung der Erziehungsleistungen von Familien gefordert hat, 
die heute in der Regel nicht mehr gegeben sind. Die Zahl der Leistungsempfänger ist 
von 1,562 Mio. 1996 auf 2,360 Mio. 2011 gestiegen. Die Mehrheit der Leistungsempfän-
ger sind Frauen (2011 65%). Ausgaben und Einnahmen der Pflegeversicherung sind auf 
Grund der Deckelung der Leistungen stabil. Das Ziel der Entlastung der Kommunen 
wurde erreicht. Die Ausgaben der kommunalen Sozialhilfe sanken zwischen 1994 und 
2001 von 9,06 Mrd. € auf 2,9 Mrd. € (Bäcker u.a. 2010b: 194), sind seitdem aber wieder 
auf 3,6 Mrd. € 2011 angewachsen.

9. Regionaler Finanzausgleich und die Rolle der 
Sozialversicherungen

Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftskraft der Regionen ist das in der Verfas-
sung verankerte Ziel der “Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in allen Lan-
desteilen (Artikel 72 Grundgesetz) nur durch einen Ausgleich der unterschiedlichen 
Finanzkraft der Länder erreichbar. Im Unterschied zu vielen anderen Staaten haben die 
Länder im deutschen Föderalismus nur geringe Autonomie auf der Einnahmeseite. Fast 
alle Steuern sind bundeseinheitlich festgelegt (Stehn/Fedelino 2009: 6). Durch ein kom-
plexes System des Finanzausgleichs wird jedoch die Einnahmeseite der Länder weitge-
hend nivelliert. Länder mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft werden an den Bundes-
durchschnitt herangeführt, während die Steuerkraft der Geberländer in Richtung des 
Durchschnitts absinkt. Die wichtigsten Steuern (Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer, 
Einkommensteuer) werden nach festen Proportionen auf den Bund, die Länder und die 
Kommunen aufgeteilt. 75% des Mehrwertsteueranteils der Länder wird an die Länder 
nach der Einwohnerzahl verteilt, die restlichen 25% dienen dem Finanzausgleich (Um-
satzsteuervorwegausgleich). Hinzu kommen ein horizontaler Finanzausgleich zwischen 
den Ländern, in dem die Länder mit überdurchschnittlichen Steuereinnahmen Gelder 
an die schwächeren Länder abführen (Horizontaler Finanzausgleich) und schließlich 
noch Bundeszuweisungen zum Ausgleich der Unterschiede in den Steuereinnahmen 
pro Kopf und besondere Bedarfe (etwa der Bundeshauptstadt).

Für einzelne Länder, wie Bremen oder das Saarland und in den Nachkriegsjahren das 
damals noch strukturschwache Bayern, hatte der Finanzausgleich eine zentrale Bedeu-
tung. Über den Finanzausgleich wurden vor der Wiedervereinigung weniger als ein 
halbes Prozent des BSP umverteilt (Abbildung 8). Zusätzlich wurden durch die Anglei-
chung der Lohneinkommen in den Bundesländern über die Flächentarifverträge auch 
die Steuereinnahmen in den Regionen nivelliert.
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Mit der Wiedervereinigung und der zunehmenden Ungleichheit der Löhne wuchs die 
Bedeutung des Finanzausgleichs. 1993 wurden die fünf neuen ostdeutschen Bundeslän-
der in den Finanzausgleich einbezogen und bis 1,5% des BSP regional umverteilt (Ab-
bildung 8). Im Solidarpakt I wurde u.a. der Länderanteil an der Umsatzsteuer erhöht. 
Durch zusätzliche Zuweisungen des Bundes wird zudem sichergestellt, dass die finanzi-
elle Leistungskraft eines Bundeslandes auf 99,5 % des Bundesdurchschnitts angehoben 
wird. Zusätzlich mussten sich die Westdeutschen zu 40% an den Kosten der Länder am 
Finanzausgleich beteiligen. Im Solidarpakt II, der von 2005 bis 2019 reicht, werden den 
neuen Ländern vom Bund in degressiver Abstufung rund 207 Mrd. € zusätzliche In-
vestitionsmittel zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Bundesausgaben werden durch 
den sogenannten Solidaritätszuschlag, einen Zuschlag auf die Einkommens-, Kapital-
ertrags- und Körperschaftssteuer finanziert. Seit 1998 liegt der Zuschlag bei 5,5% (von 
1995 bis 1997 bei 7,5%).

Abbildung 8: Finanzausgleich in % des Bruttosozialprodukts 1995 – 2007

Quelle: Stehn/Fedelino (2009:9)

Mit dem Anstieg der strukturellen Arbeitslosigkeit seit 1974 und nach der Wiederverei-
nigung gewann zudem die regionale Umverteilung über die Sozialversicherungen sowie 
die aus Bundesmitteln finanzierten Sozialausgaben an Bedeutung4. Besondere Bedeu-
tung haben dabei die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung sowie die aus 
Bundesmitteln finanzierte Arbeitslosenhilfe (bis 2004) bzw. nach den Hartz-Gesetzen 
das neue Arbeitslosengeld II. 

4  Mientus (2006) macht zu Recht darauf aufmerksam, dass Transfers aber nicht mit volkswirt-
schaftlichen Kosten gleichzusetzen sind. Die hohe Abwanderung der jüngeren Bevölkerung 
aus Ost- nach Westdeutschland hat dort erhebliche Wachstumseffekte ausgelöst. Solche Effekte 
müssen gegengerechnet werden.
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Nach der Wiedervereinigung (1991) lagen die Lohneinkommen in Ostdeutschland bei 
rund 50% des Westniveaus. Vor der Wiedervereinigung waren die Löhne noch nied-
riger. Wenn man die Rentenansprüche nach den ostdeutschen Einkommen berechnet 
hätte, wären die Unterschiede in den Lebensverhältnissen noch über viele Jahrzehnte 
fortgeschrieben worden. Um dies zu vermeiden, wurden die ostdeutschen Rentenan-
sprüche pro Erwerbsjahr mit einem Hochrechnungsfaktor multipliziert, der sich aus 
dem jeweiligen ostdeutschen zum westdeutschen Durchschnittseinkommen ergab. Da 
die ostdeutschen Einkommen sich relativ an die westdeutschen Einkommen angenähert 
haben, ist der Hochrechnungsfaktor gesunken. Er betrug für ostdeutsche Bruttoein-
kommen aus dem Jahr 1985 3,3129 und für 2008 1,1827. Im Ergebnis wurden also die 
ostdeutschen Rentenansprüche über das gesamte Erwerbsleben auf das westdeutsche 
Einkommensniveau angehoben. Da die Beitragseinnahmen sich aber an den weiterhin 
niedrigeren Bruttoeinkommen bemessen, kommt es zu erheblichen Transfers von Ost- 
nach Westdeutschland. Auch zwischen westdeutschen Regionen finden wir erhebliche 
Umverteilungseffekte, etwa von strukturschwachen Regionen mit älterer Bevölkerung 
zu wachsenden, jüngeren Regionen. 

Die Umverteilungseffekte der Arbeitslosenversicherung sowie der Arbeitslosenhilfe/
Arbeitslosengeld II hängen oder steigen, wenn die regionale Ungleichheit der Arbeitslo-
sigkeit zunimmt. Durch die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bun-
desländern nach der Wiedervereinigung kam es zu erheblichen Umverteilungseffekten 
der passiven aber auch der aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik. Von diesen 
Umverteilungseffekten profitieren aber auch strukturschwache westdeutsche Regionen.

In den Jahren 2003 und 2005 lag das Umverteilungsvolumen (der Arbeitslosenversiche-
rung) mit 7,8 und 6,3 Mrd. Euro nahe dem Volumen des Länderfinanzausgleichs (6,8 
bzw. 6,9 Mrd. Euro). Noch größer ist das Umverteilungsvolumen innerhalb der gesetz-
lichen Rentenversicherung: In beiden Jahren betrug dieses auf Ebene der Länder ca. 21 
Mrd. Euro und entsprach in etwa dem dreifachen Volumen des Länderfinanzausgleichs. 
Bedingt durch die infolge der Rezession 2008/2009 geschrumpften Steuereinnahmen 
der Geberländer ist das Volumen des Länderfinanzausgleichs kleiner und sind die Um-
verteilungsvolumina der Sozialversicherung größer geworden“ (BBSR 2012: 188; Abbil-
dung 9). 



41

2015-02Forschung

Abbildung 9: Umverteilung durch die Arbeitslosen- und Rentenversicherung 
2003 bis 2008

Quelle: BBSR (2012: 189)

Das System des regionalen Finanzausgleichs steht wegen seiner starken Fokussierung 
auf die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland und der Unterfinanzierung 
vor allem vieler westdeutscher Gemeinden mittlerweile unter starker Kritik. Durch 
Bundesgesetzgebung hat der Bund viele Aufgaben der Länder und Gemeinden bun-
deseinheitlich geregelt ohne die dafür notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen. 
Dies betrifft die Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe), die Regelung zur Finanzierung 
der Unterkunft von Arbeitslosengeld II-Empfängern, die Kinder- und Jugendhilfe, die 
Kinderbetreuung und einiges mehr. Hinzu kommt die strukturelle Verfestigung hoher 
Arbeitslosigkeit, die zunehmend auch westdeutsche Gemeinden betrifft. Die wachsen-
den Sozialausgaben konnten insbesondere in den strukturell schwachen Kommunen 
nicht durch Zuweisungen der Länder (Kommunaler Finanzausgleich) oder eigenen 
Steuereinnahmen (vor allem die Gewerbesteuer) ausgeglichen werden. Die Folgen sind 
eine zunehmende Verschuldung vieler Kommunen und ein drastischer Rückgang der 
kommunalen Sachinvestitionen, die rund zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen 
ausmachen (Abbildung 10). Die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse wird durch die 
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Unterinvestition vieler Gemeinden in die Infrastruktur und Leistungskürzungen in 
vielen Bereichen (z.B. Kultur und Bildung) zunehmend in Frage gestellt. Es wird eine 
grundlegende Neugestaltung des regionalen Finanzausgleichs gefordert. Vor allem sol-
len durch Bundesgesetz festgelegte Sozialleistungen auch vom Bund bezahlt werden, um 
die Kommunen zu entlasten (Bertelsmann-Stiftung 2012; Eichel/Fink/Thiemann 2013).

Abbildung 10: Ausgabenstruktur der kommunalen Haushalte 1970 - 2008

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2012: 47)
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10. Das deutsche Beschäftigungswunder in der Finanzkrise

Die deutsche Industrie war von der Finanzkrise besonders betroffen, da sie vorrangig 
dauerhafte Konsumgüter (zum Beispiel Autos) und Investitionsgüter produziert, deren 
Anschaffung man in konjunkturell schwierigen Situationen verschieben kann. Das Brut-
tosozialprodukt ging 2009 mit einer Abnahme von 4,9 Prozent stärker zurück als etwa 
in den USA oder in Großbritannien. Gleichzeitig blieben jedoch Beschäftigung und Ar-
beitslosigkeit stabil, da die Unternehmen »Stunden und nicht Beschäftigte entließen«.

In einer Art informellem Bündnis für Arbeit einigten sich Gewerkschaften, Arbeitgeber 
und die Politik, auf Entlassungen zu verzichten. Möglich wurde dieses Beschäftigungs-
wunder durch ein Paket von Arbeitszeitmaßnahmen, das vom Abbau von Arbeitszeit-
guthaben auf betrieblichen Konten, der Verringerung von Überstunden, der tariflich 
oder betrieblich vereinbarten vorübergehenden Verkürzung der Wochenarbeitszeit bis 
hin zur Kurzarbeit reichte. Es zahlte sich aus, dass die Tarifpartner in den letzten 20 
Jahren in teilweise sehr kontroversen Debatten, sozialverträgliche Modelle der Arbeits-
zeitflexibilisierung entwickelt hatten. Zusätzlich wurde Kurzarbeit vorübergehend zum 
wichtigsten staatlichen Instrument der Industriepolitik zur Sicherung der industriellen 
Kapazitäten, einschließlich ihres Fachkräftestamms ohne Verletzung der Beihilferege-
lungen der EU. 

In früheren Krisen (zum Beispiel Ende der Dotcom-Blase 2000 oder der Krise 2003/04) 
wurde auch in Deutschland von Kurzarbeit bei weitem nicht so intensiv Gebrauch ge-
macht, wie in der Finanzkrise. Der wichtigste Grund für die Verhaltensänderung der 
Unternehmen im Jahre 2009 waren die negativen Erfahrungen mit den starken Per-
sonaleinschnitten in den beiden Krisen zuvor. Die Unternehmen waren damals Opfer 
ihrer eigenen Standortdiskussion geworden. Sie glaubten nicht mehr an die Zukunft des 
Industriestandorts Deutschland und meinten sich deutlich verkleinern zu müssen. Im 
lang anhaltenden Aufschwung 2004 bis 2008 fehlten ihnen dann die Fachkräfte. Hinzu 
kamen starke Gewerkschaften und Betriebsräte, die Alternativen zu Entlassungen aus-
handeln wollten und nicht mehr, wie in früheren Jahren, Frühpensionierungen nutzen 
konnten. 

Auch andere Länder, wie Frankreich, Österreich, Belgien und die Niederlande, haben 
die Kurzarbeitsregelungen ausgebaut. Sie wurden jedoch bei weitem nicht so intensiv 
genutzt wie in Deutschland (Abbildung 11). Dass zum Beispiel französische Unterneh-
men die ähnlich großzügigen Kurzarbeitsregelungen in ihrem Land kaum mehr nutzten 
als die deutschen, liegt vermutlich am hierarchischen französischen Produktionsmo-
dell. Die französischen Führungskräfte (cadres) halten die zumeist angelernten Produk-
tionsarbeiter für weitgehend austauschbar, sodass man sich in Krisen ohne nachhaltige 
negative Folgen von ihnen trennen kann. Zudem drängten die Gewerkschaften und die 
Politik nicht in gleichem Maße auf den Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern setzten auf 
Frühpensionierungen.
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Abbildung 11: Abbildung 11: Anteil des Rückgangs der Arbeitsstunden am 
Rückgang des gesamten Arbeitsvolumens 2008/09 in der EU 

Quelle: Eurostat (2010)

Der zweite Teil des Beschäftigungswunders – die Vermeidung von hoher Jugendarbeits-
losigkeit - ist in der Öffentlichkeit völlig untergegangen. In den meisten europäischen 
Ländern reagierten die Unternehmen auf die Krise mit einem Einstellungsstopp. Be-
troffen waren davon die outsider des Arbeitsmarktes, vor allem die Jugendlichen, deren 
Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich anstieg und zum zentralen europäischen Prob-
lem wurde. In Deutschland wurden 2009 hingegen selbst im Krisenjahr noch 566 000 
neue Auszubildende eingestellt. Das waren zwar rund 50 000 weniger als im Vorjahr 
(Bosch 2011: 261ff). Durch viele Ausbildungsbündnisse auf nationaler, regionaler und 
betrieblicher Ebene konnte aber ein völliger Einbruch der betrieblichen Ausbildung in 
der Krise vermieden werden. Es erwies sich als zentraler Vorteil des dualen Systems 
der beruflichen Ausbildung, dass Auszubildende als insider betrachtet werden und die 
Einstellung von Auszubildenden für Gewerkschaften und Betriebsräte fast die gleiche 
Priorität hat, wie der Schutz der Beschäftigten. Temporäre Arbeitszeitverkürzungen, 
wie in der Finanzkrise, bieten die Möglichkeit, beide Zielsetzungen auch in schwierigen 
Zeiten miteinander zu verbinden. Auch die Übernahme Ausgebildeter wurde in vielen 
Betrieben durch eine Erhöhung der Kurzarbeiterquote ermöglicht.
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11. Schlussfolgerungen

In den Nachkriegsjahren ist das zuvor eher rudimentäre deutsche Sozialmodell zu ei-
nem inklusiven Bismarck’schen Sozialstaat ausgebaut worden, der den größten Teil der 
Bevölkerung vor zentralen Lebensrisiken schützte und gleichzeitig auch die Sozialleis-
tungen dynamisierte, so dass sie mit der Produktivitätsentwicklung Schritt hielten. Es 
basiert weitgehen auf Sozialversicherungen, d.h. Ansprüche werden über Erwerbstätig-
keit erworben. Gleichzeitig waren aber Familienangehörige über abgeleitete Ansprüche 
eingeschlossen und über ein inklusives Lohnsystem mit geringer Einkommensdifferen-
zierung konnten auskömmliche Ansprüche erworben werden.

In den letzten 20 Jahren ist das Sozialsystem in hohem Tempo weiterentwickelt und 
umgebaut worden. Die wichtigsten Treiber der Veränderungen waren die Alterung der 
Gesellschaft, die wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen und die Kritik am traditionel-
len Alleinernährermodell, die Wiedervereinigung und veränderte Leitbilder, vor allem 
die Leitbilder der privaten Eigenvorsorge, der Deregulierung des Arbeitsmarktes sowie 
der Senkung der Quote der Sozialabgaben auf 40%, um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken.

Die unterschiedlichen, teilweise konträren Zielsetzungen führten zu einem Politikmix, 
in dem Fortschritt und Sozialabbau eng beieinander lagen. Die Integration der ostdeut-
schen Bevölkerung in das westdeutsche Sozialsystem, vor allem die Stärkung des regi-
onalen Finanzausgleichs und die Höherbewertung der ostdeutschen Rentenansprüche, 
die im Übrigen mit einem privaten kapitalgedeckten Rentensystem nicht möglich gewe-
sen wäre, sind eine beachtliche Solidarleistung. Gleichzeitig wurde den Ostdeutschen 
aber ein überholtes Familienmodell aufgezwungen, das ihren Lebenswirklichkeiten und 
Präferenzen nicht entsprach. Erst 15 Jahre nach der Wiedervereinigung hat der politisch 
qualvolle Prozess der Reform des deutschen Familienmodells begonnen. Da gleichzeitig 
das alte Alleinernährermodell noch massiv subventioniert wird, ist das modernisierte 
Zweiverdiener-Modell, und hier vor allem die Investition in die Erziehung von Klein-
kindern und in die Schulen, unterfinanziert. Die deutsche Familienpolitik ist damit im 
internationalen Maßstab teuer und ineffizient.

Auch die Einführung der Pflegeversicherung und des Gesundheitsfonds in der Kran-
kenversicherung, die zu einem Finanzausgleich zwischen Krankenkassen mit unter-
schiedlicher Risikostruktur führen, sind große sozialpolitische Reformleistungen, die 
den Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt haben. Die aus demografischen Gründen 
sicherlich notwendige Beendigung des Vorruhestandes hat die Beschäftigungsquote der 
Älteren zwischen 55 und 64 Jahren überraschend schnell erhöht. Die aus politischen 
Gründen zur Stärkung der Versicherungswirtschaft eingeführte Riester-Rente trägt aber 
nicht – wie beabsichtigt – dazu bei, das abgesenkte Rentenniveau durch private Vorsorge 
zu stabilisieren, da sie nicht obligatorisch ist und gerade von Geringverdienern nicht in 
Anspruch genommen wird.
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Die Erosion des deutschen Tarifsystems und die Deregulierung des Arbeitsmarktes 
durch die Hartz-Gesetze haben weitreichende Auswirkungen auf das Sozialsystem. Die 
Absenkung des Rentenniveaus in den nächsten Jahrzehnten wird infolge der raschen 
Expansion des Niedriglohnsektors zu wachsender Altersarmut führen. Gleichzeitig be-
lastet der Niedriglohnsektor durch steigende Ausgaben (Aufstockung geringer Löhne) 
den Sozialhaushalt. Die Hartz-Gesetze haben zwar die Fluktuation auf dem Arbeits-
markt, nicht aber das Beschäftigungsniveau erhöht. Sie basierten ebenso wie die aus-
gabenorientierte Sozialpolitik zur Senkung der Sozialabgaben auf der Fehldiagnose, 
dass die Arbeitskosten in Deutschland zu hoch seien. Diese Sozialpolitik hat zusammen 
mit der Entwicklung des Niedriglohnsektors in Deutschland zum unterdurchschnitt-
lichen Anstieg der Lohnkosten in Deutschland beigetragen, der einer der Gründe der 
Ungleichgewichte in der Euro-Zone ist und – wie in der Krankenversicherung – das 
Prinzip der paritätischen Finanzierung der Sozialabgaben in Frage stellt. 

In der Finanzkrise wurden die Stärken des alten deutschen Sozialmodells, die auf dem 
sozialen Dialog von Staat und Sozialpartnern basieren, erfolgreich mobilisiert. Durch 
die Kombination von staatlichen und tariflichen Maßnahmen konnten nicht nur Ent-
lassungen, sondern auch ein Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit vermieden werden. Es 
ist unklar, ob das deutsche Beschäftigungswunder ein einmaliges Ereignis war und Staat 
und Arbeitgeberverbände unter dem Eindruck der massiven Deregulierung in vielen 
europäischen Ländern wieder zur Philosophie der Hartz-Gesetze zurückkehren.

Die Reformbedarfe, um wieder ein modernisiertes, aber inklusives Sozialmodell zu 
schaffen, liegen auf der Hand. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung befürwortet 
einen gesetzlichen Mindestlohn, der dann zum 1.1.2015 eingeführt wurde (Bosch/
Weinkopf 2015). Der regionale Finanzausgleich muss angesichts der Verschuldung vie-
ler Kommunen neu geregelt werden. Das traditionelle Familienmodell verliert an Un-
terstützung, so dass ein Pfadwechsel in Richtung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie einer Erhöhung der Bildungsinvestitionen in Kinder und Jugendliche 
möglich wurde. Altersarmut wird man nur durch eine obligatorische Zusatzversiche-
rung oder eine geringe Absenkung des Rentenniveaus verhindern können. Angesichts 
des unterdurchschnittlichen Anstiegs der Lohnkosten in Deutschland in den letzten 
Jahren sollte dabei auch ein höheres Abgabenniveau möglich sein. 
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